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1. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 6,6 ha und befindet sich westlich 
des Siedlungskörpers Kleinniesheims auf der Gemarkung Großniedesheim un-
mittelbar östlich der Autobahn A 61. 
 

 
Lage des Planungsgebietes 
 
Der Geltungsbereich liegt in der Gewanne „Im kleinen Nonnental“ und wird be-
grenzt:  
• im Norden: durch die südliche Grenze des Flurstücks 1061 
• im Osten: durch die westliche Grenze des Flurstücks 1030 (Wirtschaftsweg 

parallel der A 61) 
• im Süden: durch die nördliche Grenze des Flurstücks 1055 (Wirtschafts-

weg) 
• im Westen: durch die östliche Grenze des Flurstücks 1054 (Wirtschaftsweg) 
 
Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 1056/1 vollständig.  
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Der genaue Verlauf der Plangebietsumgrenzung sowie des einbezogenen Flur-
stücks ergeben sich abschließend aus der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 7 
BauGB. 
 

2. Erforderlichkeit der Planung und wesentliche Planungsziele 
Ein Investor beabsichtigt die Errichtung einer Freiland-Photovoltaik-Anlage auf 
Flächen westlich des Siedlungskörpers Kleinniesheims auf der Gemarkung 
Großniedesheim unmittelbar östlich der Autobahn A 61. 
Geplant ist eine Freiland-Solaranlage auf einer Fläche von ca. 6 ha. Die Anlage 
verfügt über eine Leistung von 6000 kWp und einen spezifischen Ertrag von 
1.130 kWh/kWp pro Jahr. Die damit erzeugte Energie reicht aus, um ca. 1.700 
Drei-Personen-Haushalte mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Zugleich 
können klimaschädliche CO2- Emissionen in einer Größenordnung von ca. 
5.000 Tonnen/Jahr eingespart werden. 
Das Vorhaben ist jedoch aufgrund seiner Lage im Außenbereich nach § 35 
BauGB nicht genehmigungsfähig. Zur planungsrechtlichen Absicherung des 
Vorhabens bedarf es daher der Aufstellung eines Bebauungsplans. 
Die Ortsgemeinde Großniedesheim sieht sich in der Pflicht, die Ziele der Ener-
giewende sowie Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels zu unterstüt-
zen. Sie ist daher bereit, das geplante Vorhaben durch die Aufstellung eines 
Bebauungsplans planungsrechtlich abzusichern. Das Vorhaben dient der Nut-
zung erneuerbarer Energiequellen leistet und somit einen Beitrag zur Errei-
chung der Ziele des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 f) BauGB. 
Planerische Zielsetzung der Gemeinde für die Aufstellung des Bebauungsplans 
ist daher insbesondere die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für 
die Errichtung der geplanten Photovoltaik-Anlage. 
 

3. Erforderlichkeit der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flä-
chen 
Gemäß § 1 Abs. 2 BauGB sollen landwirtschaftlich oder als Wald genutzte Flä-
chen nur in notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Notwendigkeit der 
Umwandlung landwirtschaftlicher oder als Wald genutzter Flächen soll begrün-
det werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwick-
lung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäude-
leerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-
nen. 
Im Rahmen der Planung wurde eine Alternativenprüfung durchgeführt (vgl. Ka-
pitel 10.5.2 dieser Begründung). Für großflächige Photovoltaikanlagen kommen 
aufgrund ihrer Eigenart nur unbewaldete Standorte im Außenbereich und somit 
Standorte, die in der Regel landwirtschaftlich genutzt werden, in Betracht. 
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Die Alternativenprüfung ergibt, dass weder aufgrund einer naturräumlichen 
Standorteignung noch aufgrund gegebener Vorbelastungen Flächen benannt 
werden können, die gegenüber dem konkret geplanten Standort grundlegend 
geeigneter wären.  
Jedoch bestehen eine Vielzahl weiterer Flächen, die grundsätzlich als gleich-
wertig geeignet betrachtet werden können. Es handelt sich jedoch immer um 
intensiv landwirtschaftlich nutzbare Flächen.  
Daher werden standortgebundene Einzelkriterien für die Begründung der Flä-
chenauswahl maßgebend. Im vorliegenden Fall spricht für die Fläche: 
• die Lage innerhalb bzw. angrenzend an eine im Flächennutzungsplan aus-

gewiesenen „Flächen für Versorgungsanlagen – Windkraft“, die auch durch 
Windenergieanlagen umfänglich genutzt ist, 

• die Lage innerhalb eines 200 m-breiten Abstandsstreifens zur Autobahn 
A 61, 

• die bestehende Flächenverfügbarkeit, 
• die Betroffenheit nur eines einzigen Flurstücks. 
 
Die Inanspruchnahme einer landwirtschaftlich genutzten Fläche ist daher zur 
Umsetzung der mit der Planung verbundenen energetischen Ziele nicht zu ver-
meiden. Eine Grünlandnutzung wird zudem trotz der geplanten Photovoltaikan-
lage weiterhin möglich bleiben. Insofern erfolgt durch die beabsichtigte Umnut-
zung kein vollständiger Entzug der Fläche für eine landwirtschaftliche Nutzung.  

 
4. Rechtliche Grundlagen  

Die Plangebietsfläche liegt im Abstandstreifen bis 200 m zur Autobahn.  
Die Lage der Fläche sowie die Abgrenzung der durch Photovoltaik-Module in 
Anspruch genommenen Flächen ergibt sich dabei insbesondere aus den Vor-
gaben des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare 
Energien-Gesetz, EEG). 
 
Gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 2 EEG sind Solaranlagen auf Freiflächen förderfähig, 
sofern sie auf einer Fläche,  
a. die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des 

Bebauungsplans bereits versiegelt war, 
b. die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des 

Bebauungsplans eine Konversionsfläche aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, 
wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung war, 

c. die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des 
Bebauungsplans längs von Autobahnen oder Schienenwegen lag, wenn die 
Freiflächenanlage in einer Entfernung von bis zu 200 Metern, gemessen vom 
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äußeren Rand der Fahrbahn, errichtet werden und innerhalb dieser Entfer-
nung ein längs zur Fahrbahn gelegener und mindestens 15 Meter breiter 
Korridor freigehalten werden soll, 

d. die sich im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans nach § 30 des 
Baugesetzbuchs befindet, der vor dem 1. September 2003 aufgestellt und 
später nicht mit dem Zweck geändert worden ist, eine Solaranlage zu errich-
ten, 

e. die in einem beschlossenen Bebauungsplan vor dem 1. Januar 2010 als Ge-
werbe- oder Industriegebiet im Sinn des § 8 oder § 9 der Baunutzungsver-
ordnung ausgewiesen worden ist, auch wenn die Festsetzung nach dem 1. 
Januar 2010 zumindest auch mit dem Zweck geändert worden ist, eine So-
laranlage zu errichten, 

f. für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 des Baugesetzbuchs durchgeführt 
worden ist, 

g. die im Eigentum des Bundes oder der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
stand oder steht und nach dem 31. Dezember 2013 von der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben verwaltet und für die Entwicklung von Solaranlagen 
auf ihrer Internetseite veröffentlicht worden ist, 

h. deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder 
Änderung des Bebauungsplans als Ackerland genutzt worden sind und in 
einem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht unter eine der in Buchstabe 
a bis g genannten Flächen fällt oder 

i. deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder 
Änderung des Bebauungsplans als Grünland genutzt worden sind und in ei-
nem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht unter eine der in Buchstabe 
a bis g genannten Flächen fällt. 

errichtet werden. 
 
Die Voraussetzung für die Errichtung der Photovoltaikanlage auf dieser Fläche 
liegt damit gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 2 c) EEG vor.  
 

5. Verhältnis zu übergeordneten Planungen und sonstigen Plänen 
5.1. Landesentwicklungsplan 

Auf Landesebene sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, an die sich 
die kommunale Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 3 BauGB anzupassen hat, im 
Landesentwicklungsprogramm IV verankert.  
Gemäß der ersten Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms 
Rheinland-Pfalz (LEP IV) vom 11. Mai 2013 sollen von baulichen Anlagen un-
abhängige Photovoltaikanlagen flächenschonend auf zivilen oder militärischen 
Konversionsflächen sowie auf ertragsschwachen, artenarmen oder vorbelaste-
ten Acker- und Grünlandflächen errichtet werden (vgl. Grundsatz G 166).  
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Dieser Grundsatz ist in der Dritten Teilfortschreibung des LEP IV, die am 21. 
Juli 2017 in Kraft getreten und ist derzeit gültig. In der Dritten Teilfortschreibung 
ist außerdem folgendes Ziel zur Errichtung von Photovoltaikanlagen enthalten:  
Z 166 a Die Errichtung von von baulichen Anlagen unabhängigen Photo-

voltaikanlagen ist in den Kernzonen und den Rahmenbereichen der 
UNESCO-Welterbegebiete Oberes Mittelrheintal und Obergerma-
nisch-Raetischer Limes ausgeschlossen. 

In der 4. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms sind Änderun-
gen bzw. Neufassungen der Ziele und Grundsätze im Kapitel „Energieversor-
gung“ vorgesehen.  
Im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz vom 06.12.2021 wurde die Öffentlichkeit 
über die beabsichtigte 4. Teilfortschreibung des Landesentwicklungspro-
gramms (LEP) IV Rheinland-Pfalz unterrichtet. Es sind folgende Angaben zu 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen enthalten: 
 
G 166:  Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen insbesondere auch entlang 

von linienförmigen Infrastrukturtrassen errichtet werden. Bei der 
Berücksichtigung von ertragsschwachen landwirtschaftlichen Flä-
chen soll die jeweilige regionaltypische Ertragsmesszahl zu 
Grunde gelegt werden. 

Z 166 b-neu:  Das Ziel Z 166 b enthält den Auftrag an die regionalen Planungs-
gemeinschaften zur Ausweisung mindestens von Vorbehaltsgebie-
ten für die Freiflächen-Photovoltaik, insbesondere entlang von li-
nienförmigen Infrastrukturtrassen. 

G 166 c-neu: Die Inanspruchnahme von Ackerflächen für Freiflächen-Photovol-
taikanlagen soll durch ein regionales und landesweites Monitoring 
beobachtet werden. 

 
5.2. Regionalplanung   

Der im September 2013 als Satzung beschlossene und im September 2014 
genehmigte Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar konkretisiert die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung auf regionaler Ebene. Dabei ergeben sich 
nutzungsbezogene Vorgaben zu Photovoltaikanlagen sowie freiraumschüt-
zende Zielvorgaben zu den vorgesehenen Standfortflächen. 
 

 Nutzungsbezogene Vorgaben zu Photovoltaikanlagen 
Der Einheitliche Regionalplan formuliert bislang keine Zielvorgaben zu mögli-
chen Standorten von Photovoltaikanlagen.  
Allerdings ist als Grundsatz formuliert, dass Solaranlagen in Form von Photo-
voltaikanlagen oder solarthermischen Anlagen vorrangig an oder auf baulichen 
Anlagen errichtet werden. Bei Freiflächenanlagen sollen die Standorte 
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bevorzugt werden, von denen keine gravierenden Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes ausgehen, die bereits Vorbelastungen aufweisen, eine ge-
ringe ökologische Wertigkeit haben und keine regionalplanerischen Konflikte 
aufweisen. Vorrangig sollen bei Freiflächenanlagen bereits versiegelte Flächen, 
gewerbliche und militärische Konversionsflächen sowie Deponien genutzt wer-
den. 
Das Vorhaben entspricht den Zielen des Regionalplans zum verstärkten Aus-
bau der erneuerbaren Energien. 
 

 Freiraumschützende Zielvorgaben 
Neben den übergeordneten Vorgaben zur Erzeugung regenerativer Energien 
ist der Schutz natürlicher Lebensgrundlagen ein wesentliches Ziel der Regio-
nalplanung. Daher sind im einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar auch we-
sentliche Zielaussagen zum Schutz der Freiräume enthalten. Als flächenbezo-
gene Zielaussagen ergeben sich folgende Vorgaben: 

 

  
Auszug aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar  
 
Der Planungsbereich ist als „Vorranggebiet für die Landwirtschaft“ und als „Re-
gionaler Grünzug“ ausgewiesen.  
Mit diesen Darstellungen sind folgende Zielvorgaben verbunden: 
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• Regionaler Grünzug 
Die Regionalen Grünzüge sind zusammenhängende und gemeindeüber-
greifende Freiräume, die auch aufgrund ihrer naturräumlichen Funktion 
oder aufgrund der siedlungsgeschichtlichen, kulturhistorischen oder land-
schaftsästhetischen Zusammenhänge sowie als Sichtachsen als wertvoll 
einzustufen sind. Sie dienen als großräumiges Freiraumsystem dem lang-
fristigen Schutz und der Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes sowie dem Schutz und der Entwicklung der Kulturlandschaft. In Re-
gionalen Grünzügen darf in der Regel nicht gesiedelt werden.  
Innerhalb der VG Lambsheim-Heßheim sind nahezu alle Flächen, die nicht 
bereits als Siedlungsflächen in Bestand oder Planung ausgewiesen sind, 
als Regionaler Grünzug ausgewiesen. 
Eine Freiland-Photovoltaikanlage wird seitens der Oberen Landespla-
nungsbehörde gemäß einem Abstimmungsgespräch am 20.03.2019 nicht 
als Teil einer Siedlungstätigkeit gesehen. Insofern entsteht laut SGD Süd 
kein Zielkonflikt mit den Zielvorgaben eines Regionalen Grünzugs. 

 
• Vorranggebiet für die Landwirtschaft 

Flächen der Feldflur, die für die landwirtschaftliche Nutzung besonders ge-
eignet sind und die dauerhaft für diese Nutzung erhalten bleiben sollen, sind 
als „Vorranggebiet für die Landwirtschaft“ festgelegt. In der VG Lambsheim-
Heßheim sind die Flächen außerhalb der Siedlungsflächen zum wesentli-
chen Teil als Vorrangfläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
In den Vorranggebieten für die Landwirtschaft ist eine außerlandwirtschaft-
liche Nutzung nicht zulässig. Die Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflä-
chen für technische Infrastrukturen und Verkehrs- sowie Windenergieanla-
gen, die aufgrund besonderer Standortanforderungen nur im Außenbereich 
realisiert werden können, sind ausnahmsweise möglich. 

 

5.3. Raumordnerischer Entscheid 
Aufgrund der Raumbedeutsamkeit des Vorhabens hat die Ortsgemeinde 
Großniedesheim mit Schreiben vom 19.08.2021 bei der Struktur und Geneh-
migungsdirektion Süd (Abteilung 4 - Raumordnung, Naturschutz, Bauwesen, 
Referat Raumordnung und Landesplanung) einen Antrag auf eine vereinfachte 
raumordnerische Prüfung gestellt. 
Dieser Antrag wurde mit Schreiben vom 24.11.2021 von der SGD Süd wie 
folgt beschieden: 
 
„Die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage östlich der A 61 auf der 
Gemarkung von Großniedesheim entspricht den Erfordernissen der 
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Raumordnung und Landesplanung, wenn die nachfolgenden Maßgaben er-
füllt und die weiteren Anregungen und Hinweise berücksichtigt werden. 
1.  Die Laufzeit der Freiflächen-Photovoltaikanlage ist grundsätzlich auf 

30 Jahre zu begrenzen. Am Ende der Laufzeit ist die Anlage auf Kosten 
des Investors vollständig zurückzubauen. Die Fläche ist anschließend 
wieder in eine landwirtschaftliche Nutzung zu überführen.  

2.   Es wird angeregt zu prüfen, ob zur besseren Vereinbarkeit der Nutzun-
gen „Landwirtschaft'' und „Freiflächen-Photovoltaikanlage" die Errich-
tung einer Agri-PV-Anlage möglich ist.  

3.  Im nachfolgenden Genehmigungsverfahren sind konkrete naturschutz-
fachliche Maßnahmen (z.B. Baumaßnahmen außerhalb der Brutzeit 
der vorkommenden Brutvögel, Eingrünung des Plangebiets im Norden, 
Süden und Osten durch einen Gehölzstreifen) festzulegen. Hierzu hat 
eine frühzeitige Abstimmung mit den Naturschutzbehörden zu erfol-
gen. Die notwendigen naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnah-
men sind auf der Fläche der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage 
durchzuführen. Hierfür sind keine zusätzlichen landwirtschaftlichen 
Flächen zu beanspruchen.  

4.  Ferner sind im nachfolgenden Genehmigungsverfahren die Hinweise 
der Oberen Wasserbehörde, insbesondere hinsichtlich erforderlicher 
wasserrechtlicher Genehmigungen, Niederschlagswasserbewirtschaf-
tung und Starkregengefährdung, zu berücksichtigen.  

5.  Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens wird eine 
frühzeitige Abstimmung mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
(GDKE) - Direktion Landesarchäologie in Speyer empfohlen.  

6.  Die von den Trägern öffentlicher Belange in Teil D des Entscheids nä-
her dargelegten Anregungen und Hinweise sind bei der weiteren Pla-
nung zu berücksichtigen. Ebenso ist das Ergebnis der raumordneri-
schen Bewertung und Abwägung in Teil E des Entscheids bei der wei-
teren Planung zu beachten.  

7.   Durch den raumordnerischen Entscheid werden erforderliche Geneh-
migungen, Erlaubnisse und/ oder Bewilligungen nach anderen Rechts-
vorschriften nicht ersetzt. Wird innerhalb von fünf Jahren kein Geneh-
migungsverfahren eingeleitet, ist der raumordnerische Entscheid von 
der zuständigen Landesplanungsbehörde zu überprüfen. Gegebenen-
falls entscheidet sie, ob eine neue raumordnerische Prüfung durchzu-
führen ist. Die im Bebauungsplan festgesetzten Abgrenzungen des 
Standortes sowie die endgültige Lage der Anlage nach Abschluss der 
Bauarbeiten sind der Oberen Landesplanungsbehörde in geeigneter 
Form zum Eintrag in das Raumordnungskataster (ROK 25) zu überge-
ben. 
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5.4. Zielabweichung 

Da der Planung aufgrund der Lage in einem in einem Vorranggebiet für die 
Landwirtschaft sowie in einem Regionalen Grünzug und einer Grünzäsur 
Ziele des Einheitlichen Regionalplans (ERP) Rhein-Neckar entgegen ste-
hen, hat die Ortsgemeinde Großniedesheim mit Schreiben vom 19.08.2021 
einen Antrag gemäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 10 Abs. 6 Landesplanungsge-
setz (LPlG) auf Zulassung einer Abweichung von den Zielen des Einheitli-
chen Regionalplans Rhein-Neckar bei der Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion Süd gestellt.  
Dieser Antrag wurde mit Schreiben vom 12.11.2021 von der SGD Süd wie 
folgt beschieden: 
 
Für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Ortsgemeinde 
Großniedesheim wird die Abweichung von den raumordnerischen Zielen 
„Vorranggebiet Landwirtschaft" und „Regionaler Grünzug" zugelassen.  
 

5.5. Flächennutzungsplan 
Der noch rechtskräftige Flächennutzungsplan der VG Heßheim stellt den Pla-
nungsbereich als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar.  
Das Vorhaben entspricht damit nicht der Darstellung des Flächennutzungs-
plans. Nachdem Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 
sind, müsste parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark im klei-
nen Nonnental“ der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Heßheim ge-
ändert werden.  
Nachdem die Verbandsgemeinde Heßheim zwischenzeitlich in die Verbands-
gemeinde Lambsheim-Heßheim aufgegangen ist, ist eine punktuelle Einzelän-
derung des Flächennutzungsplans aktuell nicht mehr möglich. 
Die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim hat ein Verfahren zur Neuauf-
stellung eines Flächennutzungsplans eingeleitet. Zu diesem Verfahren wurde 
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Weitere Verfahrens-
schritte sind noch nicht eingeleitet. 
Daher ist vorgesehen, den Bebauungsplan „Solarpark im kleinen Nonnental“ 
sowohl der Verbandsgemeinde als auch den anderen Ortsgemeinden der Ver-
bandsgemeinde zur Zustimmung vorzulegen. Soweit diese Zustimmung erfolgt, 
kann davon ausgegangen werden, dass der Bebauungsplan aus den künftigen 
Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird. Der Bebauungs-
plan soll dann gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zur Genehmigung vorgelegt werden. 
 



Ortsgemeinde Großniedesheim, Begründung zum Bebauungsplan "Solarpark im 
kleinen Nonnental"  Vorentwurf vom 08.04.2022 

 
 

 
Seite 14 

 

 
Flächennutzungsplan der VG Heßheim (Ausschnitt) 
 

5.6. Bestehendes Baurecht im Planungsgebiet 
Das Plangebiet ist dem unbeplanten Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzu-
ordnen.  
Solaranlagen im Außenbereich sind keine privilegierten Vorhaben im Sinne des 
§ 35 Abs. 1 BauGB. Eine Genehmigungsfähigkeit als sonstiges Außenbereichs-
vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB ist grundsätzlich nicht gegeben, da in der 
Regel davon auszugehen ist, dass öffentliche Belange beeinträchtigt sind. 

 
6. Fachrechtliche Schutzgebiete und Unterschutzstellungen 
6.1 Naturschutzrecht 

Im Planungsbereich befinden sich keine naturschutzrechtlichen Schutzgebiete. 
 
Wasserrechtliche Schutzgebiete 
Im Planungsbereich befinden sich keine wasserschutzrechtlichen Schutzge-
biete. 
 

6.2 Artenschutz 
Das Planungsgebiet wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Zudem unterliegt 
das Planungsgebiet erheblichen Störungen durch die angrenzende A 61 und 
mehrerer Windenergieanlagen.  
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Dennoch ist für das Plangebiet nicht gänzlich auszuschließen, dass besonders 
geschützte Arten bzw. streng geschützte Arten im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes vorkommen. Ist dies der Fall, werden die Bestimmungen in den 
§§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz maßgebend. Gemäß § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz gelten für die besonders geschützten Arten umfassende Zugriffs-
verbote. 
Bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben gelten 
die Bestimmungen jedoch nur für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
führten Tier- und Pflanzenarten sowie die heimischen europäischen Vogelarten 
gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie. Ein Verstoß gegen das Störungsverbot und 
das Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegt zudem in 
diesem Fall nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten streng geschützter Ar-
ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  
Aufgrund der bestehenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzungen ist für 
das Planungsgebiet nicht mit dem Vorkommen von in Anhang IV der FFH-Richt-
linie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten zu rechnen. Ein Vorkommen europä-
ischer Vogelarten, insbesondere von Bodenbrütern innerhalb der Ackerfläche, 
ist jedoch nicht abschließend auszuschließen. 
Für das Umfeld des Plangebiets liegt ein Vogelschutzgutachten „Ornithologi-
sche Fachgutachten WEA – Standort Groß- und Kleinniedesheim“, des Büros 
Freilandökologie, Odernheim, vom September 2012 vor. Dieses Gutachten 
wurde im Rahmen der 8. und 9. Änderung des Flächennutzungsplans der da-
maligen Verbandsgemeinde Heßheim im Zusammenhang mit mehreren zwi-
schenzeitlich realisierten Windkraftanlagen erstellt.  
Diese Gutachten kann aufgrund seines Alters nur noch zur Orientierung heran-
gezogen werden, gibt aber dennoch einen ersten Überblick über das zu erwar-
tende Artenspektrum. Laut Gutachten wurden im Umfeld des Plangebiets die 
folgenden planungsrelevanten Brutvogelarten nachgewiesen: Wachtel, Reb-
huhn, Mäusebussard, Turmfalke, Waldohreule, Pirol, Feldlerche, Wiesenschaf-
stelze und Grauammer.  
Gehölzbrütende Vogelarten finden im Bereich des Plangebiets keine potenziel-
len Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Damit beschränken sich mögliche Brut-
vogelvorkommen auf die Bodenbrüter Wachtel, Rebhuhn, Feldlerche, Wiesen-
schafstelze und Grauammer. 
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Kartierung der Brutvögel 2012. Aus: VG Heßheim, 8. Änderung des Flächennutzungsplans, 
nach „Ornithologische Fachgutachten WEA – Standort Groß- und Kleinniedesheim“, erstellt 
durch  das Büro Freilandökologie, Odernheim, September 2012. 
 
(….wird nach Vorlage eines aktuellen vorhabenbezogenen Gutachtens ersetzt 
bzw. ergänzt…..) 
 

6.3 Denkmalschutz 
In der Fundstellenkartierung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz, Direktion Landesarchäologie, ist im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans eine archäologische Fundstelle verzeichnet. Es handelt sich dabei um 
den Verlauf einer Altstraße.  
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Auszug aus der Fundstellenkartierung der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rhein-
land-Pfalz, Direktion Landesarchäologie. 
 
Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchä-
ologie, geht jedoch nicht davon aus, dass das geplante Vorhaben die Fundstelle 
berührt. Insofern bestehen seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rhein-
land-Pfalz, Direktion Landesarchäologie gegen die Planung keine Bedenken. 
 

6.4 Straßenrecht 
Das Planungsgebiet befindet sich teilweise im Bereich der straßenrechtlichen 
Bauverbots- und Baubeschränkungszonen zur angrenzenden Autobahn. 
Gemäß § 9 Bundesfernstraßengesetz dürfen im Bereich bis zu 40 m vom äu-
ßersten Rand der befestigten Fahrbahn der A 61 einschließlich der Verbin-
dungskurven zwischen diesen Autobahnen Hochbauten jeder Art nicht errichtet 
werden. Bis zu einer Entfernung von 100 Metern zum äußeren Rand der befes-
tigten Fahrbahn der A 61 einschließlich der Verbindungskurven zwischen die-
sen Autobahnen bedürfen bauliche Anlagen (einschließlich Werbeanlagen) der 
Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde. 
Sofern Leitungen innerhalb der klassifizierten Straßen oder in der Bauverbots- 
und Baubeschränkungszone (=100 m zur Bundesautobahn) verlegt werden sol-
len, ist vor Beginn der Arbeiten eine vertragliche Regelung bzw. anbaurechtli-
che Genehmigung notwendig.  
Die Errichtung von Hochbauten ist – mit Ausnahme einer Trafostation – nicht 
vorgesehen. Die Trafostation kann ohne weiteres außerhalb des 40 m Ab-
standsbereichs zur Autobahn angeordnet werden. 
 

7. Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation  
7.1. Vorhandene Nutzung 

Beim Planungsbereich handelt es sich um eine intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche ohne gliedernde Feldgehölze.  
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Im Osten, Süden und Westen grenzt der Planungsbereich an Wirtschaftswege. 
Des Weiteren befinden sich im näheren Umfeld des Plangebiets Windenergie-
anlagen. 
 

7.2. Vorhandene Erschließung und technische Infrastruktur 
Die verkehrliche Erschließung des Planungsbereichs erfolgt über bereits vor-
handene Wirtschaftswege. 
Innerhalb des Planungsgebiets verläuft parallel zur Autobahn die Produkten-
fernleitung Fürfeld – Bellheim der Fernleitungs-Betriebs-Gesellschaft. Zu War-
tungs- und Reparaturzwecken sowie zur Verhinderung einer Gefährdung durch 
äußere Einflüsse ist die Fernleitung in Form einer beschränkt persönlichen 
Dienstbarkeit durch einen 10 m breiten Schutzstreifen gesichert, dessen Mitte 
mit der Rohrachse in der Regel übereinstimmt. In diesem Schutzstreifen dürfen 
keine Bauwerke errichtet werden und sind alle Maßnahmen zu unterlassen, die 
den Bestand, den Betrieb und die Unterhaltung der Produktenfernleitung beein-
träch-tigen oder gefährden könnten. 
 

7.3. Vorhandener Zustand von Natur und Landschaft  
Bezüglich der vorhandenen Situation von Natur und Landschaft wird auf den 
Umweltbericht (Kap. 10) verwiesen, in dem die Belange des Umweltschutzes 
ausgeführt werden. 
 

7.4. Bodenschutz 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bisher nicht baulich genutzte Flä-
che. Hinweise zu Altstandorten bzw. zu Flächen mit Verdacht auf schädliche 
Bodenveränderungen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes liegen der-
zeit nicht vor. Aufgrund der Vornutzung als landwirtschaftliche Fläche sind keine 
schädlichen Bodenveränderungen zu erwarten. 
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8. Planung 
8.1. Beschreibung des Vorhabens  

Ein Investor beabsichtigt die Errichtung einer Freiland-Photovoltaik-Anlage auf 
Flächen westlich des Siedlungskörpers Kleinniesheims auf der Gemarkung 
Großniedesheim unmittelbar östlich der Autobahn A 61. 
Geplant ist eine Freiland-Solaranlage auf einer Fläche von ca. 6 ha. Die An-
lage verfügt über eine Leistung von 6000 kWp und einen spezifischen Ertrag 
von 1.130 kWh/kWp pro Jahr. Die damit erzeugte Energie reicht aus, um ca. 
1.700 Drei-Personen-Haushalte mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Zu-
gleich können klimaschädliche CO2- Emissionen in einer Größenordnung von 
ca. 5.000 Tonnen/Jahr eingespart werden. 
 
 

 
Lageplan des Vorhabens gemäß der Planung des Vorhabenträgers, Vorabzug 07.05.2021  
(wird im weiteren Verfahren unter Berücksichtigung der Randeingrünung und eines verringerten 
Abstands zur Autobahn aktualisiert) 
 
Das Vorhaben besteht aus 225 Modultischen und einer Trafostation. Von den 
225 Modultischen besitzen 211 Modultische jeweils eine Länge von 23,58 m 
und 14 jeweils eine Länge von 11,78 m. Die Breite aller Modultische beträgt, 
betrachtet aus der Vogelperspektive, jeweils 3,78 m. Damit ergibt sich in der 
Aufsicht von oben eine Modulfläche von insgesamt ca. 19.500 m². 
Die Module der Anlage werden im Freiland auf Pfosten montiert und in Reihen 
errichtet. Durch die Aufständerung befinden sich die Module in einer Höhe 
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zwischen ca. 0,90 m und ca. 4,00 m über dem natürlichen Geländeniveau. Die 
erforderlichen Wechselrichter werden direkt an die Unterkonstruktion montiert, 
wodurch eine zusätzliche Versiegelung vermieden wird. 
Die Trafostation wird im Südosten der Fläche angeordnet und soll auf einer 
Grundfläche von ca. 7 m² errichtet werden.  
Die gesamte Anlage wird umzäunt und mit Strauchpflanzungen zu den angren-
zenden Wirtschaftswegen bzw. Ackerflächen abgeschirmt. Als Unterwuchs ist 
eine kräuterreiche Wiese vorgesehen, die durch Schafe beweidet wird. Weiter-
hin ist vorgesehen, die Flächen örtlichen Imkern zum Aufstellen von Bienenvöl-
kern anzubieten 
 

8.2. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Photovoltaik/Landwirtschaft“ festgesetzt. Innerhalb des Sondergebiets sind da-
bei Freiland-Photovoltaikanlagen sowie eine landwirtschaftliche Nutzung zuläs-
sig. 
Die Zulässigkeit von Freiland-Photovoltaikanlagen ist entsprechend den Vorga-
ben aus dem raumordnerischen Entscheid vom 24.11.2021 (vgl. Kapitel 5.3) als 
befristete Festsetzung gemäß § 9 Abs. 2 BauGB auf einen Zeitraum von 30 
Jahren begrenzt. Die Rückbauverpflichtung ist in die Baugenehmigung aufzu-
nehmen.  
Nach Ablauf des Zeitraum von 30 Jahren ist somit nur noch eine landwirtschaft-
liche Nutzung zulässig. Allerdings bleibt auch während der Nutzung durch So-
larmodule eine landwirtschaftliche Nutzung zulässig. Aufgrund der Aufstände-
rung der Module und den Abständen der Modulreihen untereinander ist es mög-
lich, dass die Flächen unterhalb und zwischen den Modulen weiterhin landwirt-
schaftlich genutzt werden können. Denkbar ist insbesondere eine Grünlandnut-
zung. 
 

 Maß der baulichen Nutzung  
Die Grundflächenzahl ist auf Grundlage der konkret vorliegenden Planung mit 
0,4 festgesetzt. Ausgangsbasis für die Festsetzung der GRZ ist die von den 
Solarmodulen überdeckte Fläche. Gemäß den Angaben des Vorhabenträgers 
können auf der Fläche ca. 19.500 m² durch Photovoltaikmodule überdeckt wer-
den. Durch ergänzende Festsetzungen von Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft wird jedoch si-
chergestellt, dass der tatsächliche Eingriff in den natürlichen Boden erheblich 
vermindert wird.  
Die tatsächliche Betroffenheit des natürlichen Oberbodens im Sinne eines Ver-
lustes des natürlichen Bodens ergibt sich jedoch lediglich durch die Tragkon-
struktion der Solarmodule mit ihren Fundamenten sowie durch Nebenanlagen 
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und Zufahrten. Um die tatsächliche Versiegelung im Sinne eines dauerhaften 
Verlustes des natürlichen Bodens zu begrenzen, wird ergänzend zur Grundflä-
chenzahl die tatsächliche Bodeninanspruchnahme durch eine Begrenzung der 
maximal zulässigen Grundfläche für Nebenanlagen und Verkehrsflächen auf 
500 m² fixiert. 
 

 Überbaubare Grundstücksflächen 
Die festgesetzten Baugrenzen sehen einen Abstand von jeweils 3 m zu Rand-
eingrünungsflächen Richtung Norden, Osten und Süden vor. Richtung Westen 
zur Autobahn wird die überbaubare Grundstücksfläche durch den Leitungs-
schutzstreifen der bestehenden Produktenleitung begrenzt. Eine Überlagerung 
der überbaubaren Grundstücksfläche mit der straßenrechtlichen Abstandsflä-
che wird als unproblematisch erachtet, da den Solarmodulen keine Wirkung wie 
Gebäuden zukommt.  
Mit der Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche wird somit eine wei-
testgehende Ausnutzung der Flächen für Solarmodule ermöglicht.  
 

 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft 
Zur Minderung des Eingriffs in den Boden wird festgesetzt, dass die Module der 
Photovoltaikanlage auf Ständern zu errichten sind. Die Module sind in einer 
Mindesthöhe von 0,50 m über dem natürlichen Geländeniveau zu errichten. Um 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu minimieren, wird zugleich die Höhe 
der Anlage begrenzt. Die Module dürfen maximal 4,0 m hoch errichtet werden. 
Zur Klarstellung ist geregelt, dass das unverschmutzte Niederschlagswasser 
breitflächig über die belebte Bodenzone zur Versickerung zu bringen ist. 
 

8.3. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Aufgrund der vorgesehenen Nutzung des Plangebiets ist es erforderlich, das 
Plangebiet mit einem bis zu 2 m hohen Zaun mit Übersteigschutz einzuzäunen. 
Um die Einfriedungen möglichst naturnah und transparent zu gestalten, dürfen 
nur Drahtzäune, die zusätzlich in Gehölzpflanzungen zu integrieren sind, ver-
wendet werden. Der Minderung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
dient zudem die Vorgabe, dass mit den Einfriedungen zu den Grundstücksgren-
zen ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten ist. 
Zusätzlich ein vertikaler Mindestabstand von 0,10 m zum natürlichen Gelände 
frei zu halten, damit das Gelände für Kleintiere weiterhin nutzbar bleibt. 
Weitere bauordnungsrechtliche Festsetzungen sind aufgrund des vorgesehe-
nen Projektes nicht erforderlich. 
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8.4. Grünordnung 
Gemäß § 1a Baugesetzbuch sind im Rahmen der Abwägung die Vermeidung 
und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu be-
rücksichtigen. Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Naturschutzge-
setzes sind Veränderungen der Gestalt oder der Nutzung von Grundflächen, 
die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheb-
lich oder nachhaltig beeinträchtigen können. 

 

 Umfang der Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft 
Bezüglich des Umfangs der Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft wird auf 
den Umweltbericht, Kapitel 10.8, verwiesen. 

 

 Maßnahmen innerhalb des Bebauungsplangebietes 
Zur Minderung und zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft werden 
innerhalb des geplanten Sondergebietes verschiedene Maßnahmen, v.a. zur 
Begrenzung der Versiegelung und zur Reduzierung der Beeinträchtigung des 
Landschaftsbilds vorgesehen:  
• Die maximal zulässige Versiegelung im Sinne eines dauerhaften Verlustes 

des natürlichen Bodens wird auf 500 m² begrenzt.  
• Die durch Photovoltaikmodule überdeckte Fläche wird auf maximal 0,4 der 

Fläche des Sondergebiets begrenzt. 
• Durch die Festsetzung einer 5 m breiten Randeingrünung Richtung Osten 

und Süden sowie einer 8 m breiten Randeingrünung Richtung Norden in 
Form einer Feldhecke mit einem Strauch je 2 m², findet eine Eingrünung 
der Betriebsflächen statt. Die Breiten der Randeingrünungsflächen berück-
sichtigen dabei, dass Richtung Osten und Süden Wirtschaftswege an das 
Planungsgebiet anschließen, so dass dort die nachbarrechtlichen Abstand-
serfordernisse nicht zum Tragen kommen. Ungeachtet dessen ist auch ent-
lang von Wirtschaftswegen das Lichtraumprofil frei zu halten. 
Richtung Westen übernimmt das bestehende Gehölz entlang der Autobahn 
die Funktion der Randeingrünung. 
Die Randeingrünung ist auch nach einer Aufgabe der Nutzung der Fläche 
durch Solarmodule zu erhalten, da sich das Planungsgebiet und sein Um-
feld bislang als ausgeräumte Agrarflur und somit als ökologischer Defizit-
raum darstellen und daher eine dauerhafte Gliederung der Fläche auch 
nach einer Aufgabe der Photovoltaiknutzung weiterhin geboten ist. 

• Die Fläche unterhalb der Solarmodule sowie die Fläche zwischen den So-
larmodulen ist als extensive Wiesenfläche anzulegen. Vorzusehen ist eine 
Umwandlung der Ackerflächen in mehrjährige Blühwiesen, die mit autoch-
thonem Saatgut für Feldraine und Säume aus dem Ursprungsgebiet „Ober-
rheingraben mit Saarpfälzer Bergland“ angesät werden müssen. Hierdurch 
kommt es einerseits zu einer Entlastung des Bodens von Einträgen von 
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Pflanzenschutz- und Düngemitteln. Andererseits erfolgt eine erhebliche 
Aufwertung der Fläche als Lebensraum für Arten der Kulturlandschaft. 
Mit Aufgabe der Nutzung der Fläche durch Freiland-Photovoltaikanlagen 
nach spätestens 30 Jahren (siehe Kapitel 8.2.1) endet die Verpflichtung zur 
Nutzung der Flächen als extensive Wiesenfläche, da dann die Erforderlich-
keit für einen Ausgleich von Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft nicht 
mehr besteht. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine 
Erhaltungspflicht aufgrund anderer Rechtsvorschriften – z.B. des Arten-
schutzrechts – ergibt. 

• Das Niederschlagswasser ist breitflächig über die belebte Bodenzone zu 
versickern. 

 
 Gegenüberstellung von zu erwartenden Konflikten und den zur Vermei-

dung und Verminderung getroffenen Maßnahmen 
Die Gegenüberstellung von Konflikten und Maßnahmen zeigt, wie die entste-
henden Eingriffe in Natur und Landschaft vermieden, vermindert oder innerhalb 
des Planungsgebietes ausgeglichen werden. 

 

Arten- und Biotoppoten-
zial 

Minderungs- bzw. Aus-
gleichsansatz Ausgleichsdifferenz 

Konflikt 
Verlust von maximal 500 
m² Ackerfläche als Le-
bensraum für Pflanzen und 
Tiere durch Versiegelung 
durch Flächen für Neben-
anlagen 

Maßnahme 
Umwandlung der bislang 
intensiv landwirtschaftlich 
genutzten Flächen über-
wiegend in extensive Wie-
senflächen (38.490 m²), in 
Teilbereichen auch in 
Feldgehölze (1.340  m²). 

 
Der Eingriff kann ausge-
glichen werden. 

Konflikt 
Notwendigkeit der Umzäu-
nung der baulichen Anlage 
beeinträchtigt geschützte 
Arten.  

Maßnahme 
Die Einfriedung wird mit 
Öffnungen für Kleintiere 
versehen.  

 
Der Eingriff kann durch 
die vorgesehene Maß-
nahme gemindert werden. 
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Bodenpotenzial Minderungs- bzw. Aus-
gleichsansatz Ausgleichsdifferenz 

Konflikt  
Versiegelung von Flächen 
mit natürlichem Oberbo-
den (maximal 500 m² 
durch Nebenanlagen und 
Verkehrsflächen), dadurch 
Verlust der natürlichen Bo-
denfunktionen (natürliche 
Bodenfruchtbarkeit, Aus-
gleichskörper im Wasser-
kreislauf, Filter und Puffer 
für Schadstoffe, Standort 
für die natürliche Vegeta-
tion)  

Maßnahme 
Umwidmung bislang in-
tensiv landwirtschaftlich 
genutzter Flächen in ex-
tensive Wiesenflächen 
und Feldgehölze (39.830 
m²) 
Dadurch Entlastung des 
Bodens von Einträgen von 
Pflanzenschutz- und Dün-
gemitteln. 

 
Der Eingriff kann ausge-
glichen werden. 
 

Konflikt  
Verdichtung des Bodens 
im Rahmen der Baumaß-
nahmen, dadurch Beein-
trächtigung der natürlichen 
Bodenfunktionen 

 
Durch die künftig exten-
sive Nutzung kommt es 
mittelfristig zu einer Rege-
neration des Bodens 

 
Der Eingriff kann ausge-
glichen werden. 
 

 
Wasserpotenzial Minderungs- bzw. Aus-

gleichsansatz 
Ausgleichsdifferenz 

Konflikt  
Überdeckung bzw. Versie-
gelung von Flächen mit na-
türlichem Oberboden, 
dadurch Minderung der 
Grundwasserneubildung 

Maßnahme  
Versickerung des gesam-
ten Niederschlagswas-
sers über die belebte Bo-
denzone innerhalb des 
Planungsgebiets. 
Dauerhafte Bodenbede-
ckung durch Grünlandent-
wicklung. 

 
Der Eingriff in den Was-
serhaushalt kann durch 
die vorgesehene Versi-
ckerung ausgeglichen 
werden. 
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Klimapotenzial Minderungs- bzw. Aus-
gleichsansatz 

Ausgleichsdifferenz 

Konflikt:  
Überdeckung bislang offe-
ner Bodenflächen und  
Verschattung in einer Grö-
ßenordnung von maximal 
26.560 m². Dadurch Ein-
schränkung bzw. Verände-
rung der Funktion der Flä-
chen als Kaltluftentste-
hungsgebiet. 

Maßnahme 
-- 
 

 
Der im Planungsgebiet 
entstehenden Kaltluft 
kommt keine klimaökolo-
gische Ausgleichsfunktion 
zu. Ein Ausgleich wird da-
her nicht erforderlich.  
 

 
Landschaftsbild Minderungs- bzw. Aus-

gleichsansatz 
Ausgleichsdifferenz 

Konflikt  
Errichtung baulicher An-
lage auf bislang unbebau-
ten Flächen in einer be-
reits durch bauliche Anla-
gen vorgeprägten Umge-
bung. 

Maßnahmen  
Randeingrünung Rich-
tung Norden, Osten und 
Süden. 

 
Das Landschaftsbild wird 
verändert. 

 
Mit den festgesetzten Maßnahmen ergibt sich ein Ausgleich der Eingriffe in den 
Boden, in den Wasserhaushalt und in das Arten- und Biotoppotenzial. Ein Aus-
gleich der Eingriffe in das Landschaftsbild ergibt sich jedoch nicht. Dieser Ein-
griff kann jedoch schutzgutübergreifend kompensiert und vor diesem Hinter-
grund im Interesse der Erzeugung von Energie aus regenerativen Quellen hin-
genommen werden.  

 

8.5. Erschließung 
Die verkehrliche Erschließung des Planungsbereichs erfolgt über bereits vor-
handene Wirtschaftswege. 
Um eine übermäßige Inanspruchnahme der im Plan festgesetzten Randeingrü-
nung durch Zufahrten zu vermeiden, wird festgesetzt, dass maximal eine An-
bindung an einen Wirtschaftsweg in einer Breite von maximal 6 m zulässig ist. 

 
8.6. Ver- und Entsorgung 

Für die Photovoltaikanlage ist ein Stromnetz-Anschluss erforderlich, um eine 
Einspeisung des gewonnenen Stroms zu ermöglichen.  
(…. wird nach Konkretisierung der Planung ergänzt….) 
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Aufgrund der geplanten Anlagen ist eine Planung für Entsorgungsanlagen nicht 
erforderlich. Die bestehende Produktenleitung parallel der Autobahn bleibt un-
verändert erhalten. 
Das Niederschlagswasser wird, wie bisher, breitflächig über die belebte Boden-
zone versickert. Durch die Umwandlung der Fläche in eine extensiv genutzte 
Wiesenfläche wird zudem das Wasserrückhaltevermögen der Fläche erhöht 
und die Erosionsgefährdung gemindert. Der Niederschlagswasserabfluss bei 
Starkregenereignissen wird dadurch deutlich gemindert 

 
8.7. Kosten und Erschließungsaufwand 

Für die Ortsgemeinde Großniedesheim entstehen keine Kosten. 
 

9. Bodenordnung 
Innerhalb des Bebauungsplangebiets werden über die laufende Flurbereini-
gung hinaus keine weitergehenden bodenordnenden Maßnahmen erforderlich. 
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10. Umweltbericht 
Im Bauleitplanverfahren ist eine Umweltprüfung erforderlich. § 2 Abs. 4 Satz 1 
BauGB definiert die Umweltprüfung als Verfahrensabschnitt, in dem die Be-
lange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB dargestellt 
und ermittelt, sowie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 
 

10.1. Beschreibung der Planung 
 Anlass und Aufgabenstellung 
Ein Investor beabsichtigt die Errichtung einer Freiland-Photovoltaik-Anlage auf 
Flächen westlich des Siedlungskörpers Kleinniesheims auf der Gemarkung 
Großniedesheim unmittelbar östlich der Autobahn A 61. 
Geplant ist eine Freiland-Solaranlage auf einer Fläche von ca. 6 ha. Die An-
lage verfügt über eine Leistung von 6000 kWp und einen spezifischen Ertrag 
von 1.130 kWh/kWp pro Jahr. Die damit erzeugte Energie reicht aus, um ca. 
1.700 Drei-Personen-Haushalte mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Zu-
gleich können klimaschädliche CO2- Emissionen in einer Größenordnung von 
ca. 5.000 Tonnen/Jahr eingespart werden. 
Die Module der Anlage werden im Freiland auf Pfosten montiert und in Reihen 
errichtet. Durch die Aufständerung befinden sich die Module in einer Höhe zwi-
schen ca. 0,90 m und ca. 4,00 m über dem natürlichen Geländeniveau. Die 
erforderlichen Wechselrichter werden direkt an die Unterkonstruktion montiert, 
wodurch eine zusätzliche Versiegelung vermieden wird. 
Die gesamte Anlage wird umzäunt und mit Strauchpflanzungen zu den angren-
zenden Wirtschaftswegen bzw. Ackerflächen abgeschirmt. Als Unterwuchs ist 
eine kräuterreiche Wiese vorgesehen, die durch Schafe beweidet wird. Weiter-
hin ist vorgesehen, die Flächen örtlichen Imkern zum Aufstellen von Bienenvöl-
kern anzubieten 
Das Vorhaben ist jedoch aufgrund seiner Lage im Außenbereich nach § 35 
BauGB nicht genehmigungsfähig. Zur planungsrechtlichen Absicherung des 
Vorhabens bedarf es daher der Aufstellung eines Bebauungsplans. 

 
 Lage und Kurzcharakteristik des Plangebietes 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 6,6 ha und befindet sich westlich 
des Siedlungskörpers Kleinniesheims auf der Gemarkung Großniedesheim un-
mittelbar östlich der Autobahn A 61. 
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Lage des Planungsgebietes 
 
Der Geltungsbereich liegt in der Gewanne „Im kleinen Nonnental“ und wird be-
grenzt:  
• im Norden: durch die südliche Grenze des Flurstücks 1061 
• im Osten: durch die westliche Grenze des Flurstücks 1030 (Wirtschaftsweg 

parallel der A 61) 
• im Süden: durch die nördliche Grenze des Flurstücks 1055 (Wirtschafts-

weg) 
• im Westen: durch die östliche Grenze des Flurstücks 1054 (Wirtschaftsweg) 
 
Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 1056/1 vollständig.  
Das Planungsgebiet stellt sich als weitgehend ebene, intensiv landwirtschaftlich 
genutzte Flächen dar. 

 
 Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes  
Ein Investor beabsichtigt die Errichtung einer Freiland-Photovoltaik-Anlage auf 
Flächen westlich des Siedlungskörpers Kleinniesheims auf der Gemarkung 
Großniedesheim unmittelbar östlich der Autobahn A 61. 
 

 



Ortsgemeinde Großniedesheim, Begründung zum Bebauungsplan "Solarpark im 
kleinen Nonnental"  Vorentwurf vom 08.04.2022 

 
 

 
Seite 29 

 

Planerische Zielsetzung der Gemeinde für die Aufstellung des Bebauungsplans 
ist insbesondere die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für die Er-
richtung der geplanten Photovoltaik-Anlage. 

 
Im Wesentlichen ergeben sich im Bebauungsplan "Solarpark im kleinen Non-
nental" folgende Festsetzungen:  

• sonstiges Sondergebiet "Photovoltaik". Zulässig sind Freiland-Photovoltaik-
anlagen sowie eine landwirtschaftliche Nutzung. 

• Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt GRZ = 0,4. Sie bezieht sich auf die von 
Solarmodulen überdeckte Fläche.  

• Die Module der Photovoltaikanlagen sind aufzuständern. Die Höhe der Mo-
dule muss mindestens 0,50 m und darf maximal 4,00 m über anstehendem 
Gelände betragen. 

• Anlage einer Randeingrünung Richtung Norden, Osten und Süden 
• Umwandlung der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung in eine extensive 

Blühwiese. 
• Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist breitflächig über 

die belebte Bodenzone zur Versickerung zu bringen. 
 

 Flächenbedarf der Planung 
Durch die geplante Ausweisung als Sondergebiet ergeben sich entsprechend 
den Festsetzungen zur GRZ sowie den grünordnerischen Festsetzungen fol-
gende Änderungen der Flächennutzungen: 
  
Nutzung Bestand Planung 
Landwirtschaftliche Nutzung - Ackerbau 66.390 m² -- 
Flächen Nebenanlagen und Zufahrten -- 500 m² 
Solarmodulfläche (GRZ = 0,4 abzüglich 
versiegelter Fläche für Nebenanlagen 
und Zufahrten), im Unterwuchs Wiesen-
fläche 

-- 26.060 m² 

Randeingrünung Gehölz (30 % von 
4.460 m²) 

 1.340 m² 

Randeingrünung Wiesenfläche (70 % 
von 4.460 m²) 

-- 3.120 m² 

Sonstige Wiesenflächen (zwischen den 
Solarmodulen) 

-- 35.370 m² 

Summe 66.390 m² 66.390 m² 
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10.2. Übergeordnete Vorgaben 
 Fachgesetzlich festgelegte Ziele des Umweltschutzes  
Für den Umweltbericht sind insbesondere das Bundesnaturschutzgesetz, das 
Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG), das Wassergesetz für 
das Land Rheinland-Pfalz (LWG) und alle den Immissionsschutz im Städtebau 
regelnden einschlägigen Gesetze und Normen relevant.  
 
Bau- und Planungsrecht 
Grundsätzliche Planungsziele ergeben sich aus den Zielen und Grundsätzen 
der Landes- und Regionalplanung sowie aus den §§ 1 Abs. 5 und 1a Abs. 1 
BauGB. Danach soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet 
und dazu beigetragen werden, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und 
die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Bezogen auf den Bebauungs-
plan sind insbesondere folgende umweltbezogenen Planungsgrundsätze und –
ziele relevant: 

• Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie 

• der sparsame Umgang mit Grund und Boden. 
 
Naturschutzrecht 
Die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind 
im Bundesnaturschutzgesetz definiert. Demnach sind Natur und Landschaft so 
zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die die Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nach-
haltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesi-
chert sind. 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung 
von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
sind zu unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichs-
maßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Be-
einträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Be-
einträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt 
sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.  
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Artenschutzrecht 
Für das Planungsgebiet ist nicht gänzlich auszuschließen, dass besonders ge-
schützte Arten bzw. streng geschützte Arten im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes vorkommen. Ist dies der Fall, werden die Bestimmungen in den §§ 44 
ff Bundesnaturschutzgesetz maßgebend. Gemäß § 44 Bundesnaturschutzge-
setz gelten für die besonders geschützten Arten umfassende Zugriffsverbote.  
Entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote 
allerdings bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorha-
ben nur für in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten 
sowie die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie 
(eine Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG ist bislang 
nicht erlassen).  
Für alle sonstigen Arten gelten die artenschutzrechtlichen Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote bei zulässigen Eingriffen nicht. Dessen ungeachtet ist bei 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes im Rahmen der Eingriffsregelung über 
die Zulassung von Eingriffen auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen auf 
besonders geschützte Arten zu entscheiden. 
Bezogen auf die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflan-
zenarten sowie die europäischen Vogelarten gilt das Verbot einer Schädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht, soweit die ökolo-
gische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Betrachtung kommt daher der Frage der 
Situation im räumlichen Zusammenhang eine maßgebende Bedeutung zu. 
Das Verbot einer unvermeidbaren Beeinträchtigung von in Anhang IV der FFH-
Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie von europäischen Vogel-
arten gilt ebenso nicht, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Vermeidbare Beeinträchtigungen (ein-
schließlich der Tötung) bleiben unzulässig. 

 
Wasserrecht 
Gemäß Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz als Ausformung des Wasser-
haushaltsgesetzes des Bundes sollen natürliche oder naturnahe Gewässer er-
halten werden. Bei anderen Gewässern ist ein naturnaher Zustand anzustre-
ben. Die öffentliche Wasserversorgung ist zu sichern. 
Gemäß § 55 WHG ist Abwasser so zu beseitigen, dass das Wohl der Allge-
meinheit nicht beeinträchtigt wird. Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, 
verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder was-
serrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. 
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Gemäß den Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes ist bei 
Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein kön-
nen, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um 
• eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 
• eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwen-

dung des Wassers sicherzustellen, 
• die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 
• eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermei-

den. 
An oberirdischen Gewässern sind natürliche und schadlose Abflussverhältnisse 
zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Flä-
che der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen. 
 
Immissionsschutzrecht 
Menschen, Tiere, Pflanzen, Böden, Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 
Sachgüter sind entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. Dem Entstehen schädlicher 
Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.  
Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen so einander zuzuord-
nen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen ausge-
hende Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie 
möglich vermieden werden. Gleichzeitig sollen neben dem Schutz der angren-
zenden Gebiete gesunde Arbeitsverhältnisse innerhalb des Gebietes herr-
schen. 

 
 Fachrechtliche Unterschutzstellung 
Im Bereich des Planungsgebietes bestehen folgende fachrechtlichen Unter-
schutzstellungen: 
 
Naturschutzrecht 
Im Planungsbereich befinden sich keine naturschutzrechtlichen Schutzgebiete. 
 
Wasserrechtliche Schutzgebiete 
Im Planungsbereich befinden sich keine wasserschutzrechtlichen Schutzge-
biete. 
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Denkmalrecht 
In der Fundstellenkartierung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz, Direktion Landesarchäologie, ist im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans eine archäologische Fundstelle verzeichnet. Es handelt sich dabei um 
den Verlauf einer Altstraße.  
 

 
Auszug aus der Fundstellenkartierung der Generaldirek-
tion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesar-
chäologie. 
 

10.3. Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens 
 Beschreibung des Untersuchungsrahmens  
Im Rahmen der Beteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplans wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
auch zu einer Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert.  
Besondere Anforderungen an den Untersuchungsrahmen wurden dabei nicht 
formuliert. 
 

 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens 
Im Zuge der Erschließung des Plangebietes und Errichtung der baulichen An-
lage ist allgemein mit folgenden Wirkfaktoren zu rechnen:  
 
Baubedingte Wirkungen  
Baubedingte Wirkungen charakterisieren sich durch die entsprechenden 
Baustellentätigkeiten und deren Flächeninanspruchnahme im Zuge der Herstel-
lung der baulichen Anlagen (Solaranlagen). Sie wirken für eine begrenzte Zeit 
(zeitlicher Umfang der Baumaßnahme).  
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• Neuordnung und Baureifmachung der Flächen für die geplante bauliche An-
lage 

• Temporäre Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung, Lagern 
von Baumaterial/-geräten, Baustraßen, Inanspruchnahme bestehender We-
gebeziehungen, Leitungsverlegungen  

• Abbau, Transport, Lagerung, und Durchmischung von Boden  
• Bodenverdichtung durch Baumaschinen (Erschütterungen, Vibrationen, Be-

fahrung von Flächen  
• Lärm-/ Staub- und Schadstoffemissionen  
• Unfallgefahren  
 
Anlagenbedingte Wirkungen  
Anlagenbedingte Wirkungen entstehen durch die baulichen Anlagen selbst 
(zum Beispiel durch Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung, Beschattung) 
und wirken dauerhaft.  
• Flächeninanspruchnahme durch Solarmodule und sonstige bauliche Neben-

anlagen 
• Verkleinerung von Lebens- und Landschaftsbildräumen, Frisch- und Kaltluf-

tentstehungsflächen  
• Veränderung des Wasserhaushalts (veränderter Oberflächenabfluss)  
• Blendwirkung der Solaranlagen 
 
Betriebsbedingte Wirkungen  
Betriebsbedingte Wirkungen gehen von der Nutzung der baulichen Anlagen aus 
(zum Beispiel Lärm, Emissionen, erhöhter Nutzungsdruck) und wirken für die 
Dauer der Nutzung.   
Im vorliegenden Fall sind keine relevanten betriebsbedingten Wirkungen zu er-
warten.  
 

10.4. Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustandes  

 Natur und Landschaft 
Naturräumliche Gliederung  
Naturräumlich zählt das Planungsgebiet zur „nördlichen Oberrhein-Niederung“ 
in der Haupteinheit "Vorderpfälzer Tiefland".  
Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Untereinheit des „unteren Pfrimm-
hügellands“. Das „untere Pfrimmhügelland“ gliedert sich zum einen durch sanft 
eingemuldete Bäche und zum anderen durch trockene Dellen in den Hängen. 
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Im östlichen Teil, in dem auch das Plangebiet liegt, sind die Lösshänge von 
Hohlwegen und Schluchten zerschnitten und durch Gehölze strukturiert.  
Das Gebiet liegt im Regenschatten des Pfälzer Berglandes und erhält nur we-
nige Niederschläge. 

 
Landschaftsbild 
Das Landschaftsbild wird maßgebend geprägt von den intensiv genutzten land-
wirtschaftlichen Flächen und der A 61. Bis auf die teilweise von Gehölzen be-
standene Böschung der Autobahn, befinden sich keine Grünstrukturen im Pla-
nungsgebiet. Die Flächen ist somit eine ausgeräumte Agrarfluren ohne glie-
dernde Elemente. 
Weiterhin ist das Landschaftsbild geprägt von den östlich und westlich gelege-
nen Windenergieanlagen.  
Das Landschaftsbild weist demnach nur einen äußerst geringen Grad an Na-
türlichkeit auf. 
 
Fläche 
Das Planungsgebiet stellt sich als bislang unbebaute Außenbereichsfläche dar.  
 
Geologie und Böden 
Das Planungsgebiet liegt im zentralen Bereich des nahezu 300 km langen 
Oberrheingrabens, der Teil einer überregionalen Bruchzone ist, die Europa von 
Nordosten nach Südwesten durchzieht. Im Oberrheingraben erfolgten in der  
Gemäß der Bodenkarte „Grünstadt – Ost“ des (früheren) Geologischen Lan-
desamtes sind im südlichen Teil des Plangebiets als Bodentypen hauptsächlich 
braungrauer Tscherosem aus Löß, teilweise erodiert aus Löß zu finden. Im 
nördlichen Teil des Plangebiets findet sich Kolluvium aus carbonathaltigem, leh-
migen Bodenmaterial (vorwiegend Löß) über Löß. Beide Teilbereiche besitzen 
schluffige Lehmböden. Am nordöstlichen Rand befindet sich zudem Parabraun-
erde aus Flugsand über Terrassensand und -kies.  
Die Feldkapazität des braungrauen Tscherosem, des Pararendzina sowie der 
Kolluvien ist hoch, teilweise sehr hoch, die Wasserdurchlässigkeit dieser Böden 
ist hoch. Die Feldkapazität der vorhandenen Parabraunerde ist mittel bei einer 
sehr hohen Wasserdurchlässigkeit. 
Der mittlere Grundwasserstand liegt im gesamten Plangebiet bei mehr als 300 
cm unter Geländehöhe. 
 
Altlasten 
Der Ortsgemeinde sind keine Hinweise auf schädlichen Bodenveränderungen 
im Sinne des Bodenschutzgesetzes bekannt. Aufgrund der landwirtschaftlichen 
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Vornutzung der Fläche sind keine schädlichen Bodenveränderungen zu erwar-
ten. 
 
Gewässerhaushalt 
Im Plangebiet selbst und in der näheren Umgebung befinden sich keine Fließ-
gewässer. Der mittlere Grundwasserstand liegt gemäß der im Internet unter 
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/1632/ veröffentlichten Grundwas-
sermessstellen Karte, herausgegeben vom Ministerium für Umwelt, Energie, 
Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz, ca. 24 m unter der nächstgelegenen 
Messstelle. 
Gemäß einer Gefährdungsanalyse, die das Landesamt für Umwelt Rheinland-
Pfalz für das Verbandsgemeindegebiet im Jahr 2020 erstellt hat, weisen Teile 
des Planungsgebiets eine mäßige potenzielle schnelle Abflussbildung auf 
Ackerflächen und eine geringe Abflusskonzentration, die zu einer Sturzflut nach 
Starkregenereignissen führen kann, auf.  
 
Klima 
Die Ortsgemeinde Großniedesheim liegt im klimaräumlichen Gefüge des „nörd-
lichen Oberrhein-Tieflandes", welches sich durch sommerliche Wärme und win-
terliche Milde auszeichnet. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei über 9°C. 
Das Niederschlagsaufkommen liegt bei ca. 500 bis 550 mm pro Jahr und ist 
damit als gering zu bezeichnen. Der Raum zählt zu den wärmsten, aber auch 
zu den trockensten Gebieten Deutschlands. 
Auf den offenen Flächen des Planungsgebietes entsteht Kaltluft. Aufgrund der 
Entfernung zur nächstgelegenen Bebauung kommt die entstehende Kaltluft der 
Ortslage Großniedesheim, zu der sich die Senke öffnet, nur mittelbar zugute. 
Durch die angrenzenden Autobahnen ist das Planungsgebiet erheblich von ver-
kehrlichen Luftschadstoffemissionen belastet. 

 
Biotopstrukturen 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um intensiv genutzte Ackerflächen. Es fin-
den sich im Plangebiet keine gliedernden Elemente wie Feldbäume, -gehölze 
oder krautige Ackerrandstreifen. Die landwirtschaftliche Nutzung reicht jeweils 
bis direkt an die das Plangebiet umgrenzenden Wirtschaftswege heran. Die 
westlich und südlich der Ackerfläche verlaufenden Wirtschaftswege sind als 
Erdwege hergestellt. Der östlich angrenzende Wirtschaftsweg ist asphaltiert.  
Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sowie der angrenzenden 
A 61 bietet das Plangebiet keinen nennenswerten Lebensraum für die wild le-
benden Tiere der offenen Landschaft bzw. des Siedlungsrandes. 
Östlich, auf der anderen Seite des Wirtschaftsweges, liegt das Biotop „Lössbö-
schung mit Gebüschen SW Kleinniedesheim“, welches eines von mehreren be-
wachsenen Lössriedeln darstellt.  Es verbindet kleinere Gehölze und eine kleine 
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Streuobstwiese. Das Schutzziel des Biotops wird durch die Planung nicht be-
rührt. 
 

 Schutzgut Mensch und Erholung 
Schutzwürdigkeit der bestehenden Nutzungen 
Im Plangebiet befinden sich keine immissionsschutzrechtlich schutzwürdigen 
Nutzungen.  
 
Vorbelastung Schall 
Im direkten Umfeld des Plangebiets verläuft die Autobahn A 61. Die Lärmim-
missionen dieser Verkehrsanlagen wirken erheblich auf das Plangebiet ein. Die 
geplante Nutzung „Photovoltaik“ wird durch die bestehenden Lärmimmissionen 
allerdings nicht beeinträchtigt, so dass eine vertiefende Betrachtung der Immis-
sionssituation entbehrlich ist. 
 
Vorbelastung Luftschadstoffimmissionen  
Für das Planungsgebiet liegen relevanten Vorbelastungen durch Luftschad-
stoffimmissionen der angrenzenden Verkehrswege vor. 
Die geplante Nutzung „Photovoltaik“ wird durch die bestehenden Luftschad-
stoffbelastungen allerdings nicht beeinträchtigt, so dass eine vertiefende Be-
trachtung der Immissionssituation entbehrlich ist. 
 
Grün- und Freiflächen:  
Im Plangebiet sind keine öffentlichen Grün- und Freiflächen vorhanden.  
 
Wegebeziehungen: 
Wegeverbindungen bestehen innerhalb des Planungsgebietes nicht. 
 
Erholungspotenzial 
In Bezug auf das Erholungspotenzial kommt der Fläche keine Bedeutung zu. 
 

 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Sachgüter sind von der Planung nicht betroffen. 
In Bezug auf archäologische Fundstellen geht die Generaldirektion Kulturelles 
Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, gemäß Schreiben vom 
12.10.2021 nicht davon aus, dass das geplante Vorhaben die kartierte archäo-
logische Fundstelle berührt. Insofern bestehen seitens der Generaldirektion 
Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie gegen die Pla-
nung keine Bedenken. 
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 Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern 
Die nach den Vorhaben des BauGB zu betrachtenden Umweltbelange beein-
flussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwir-
kungen zwischen den Umweltbelangen sowie Wechselwirkungen aus Verlage-
rungseffekten zu betrachten. Nachfolgend sind in der Tabelle die Wechselwir-
kungen zwischen den Umweltbelangen zusammengefasst dargestellt:  
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10.5. Alternativenprüfung 
 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung 
Grundlage für den Umweltbericht ist ein Vergleich der Auswirkungen auf die 
Schutzgüter bei Realisierung und bei Nicht-Realisierung der Aufstellung des 
Bebauungsplanes. 
Bezogen auf die einzelnen Landschaftspotenziale ist von folgender Entwicklung 
auszugehen:  
 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei  
Nichtdurchführung des Vorhabens 

Schutzgut Auswirkungen 
Mensch Die bestehende Immissionsbelastung durch die Autobahn bleibt 

erhalten.  
Der Fläche kommt weiterhin kein relevantes Erholungspotenzial 
zu. 

Tiere und Pflan-
zen 

Es erfolgt weiterhin eine intensive landwirtschaftliche Nutzung, 
die wenig Entwicklungsmöglichkeiten für Tiere und Pflanzen bie-
tet.  

Boden Der Eintrag von Pflanzenschutz und Düngemitteln aufgrund der 
ackerbaulichen Nutzung bleibt bestehen.  

Wasser Der Eintrag von Pflanzenschutz und Düngemitteln aufgrund der 
ackerbaulichen Nutzung bleibt bestehen.  
Die potenzielle Abflussbildung bei Starkregenereignissen bleibt 
unverändert. 

Luft / Klima Es sind keine Veränderungen zu erwarten. Die landwirtschaftli-
che Fläche bleibt als nächtliche Kaltluftproduktionsfläche beste-
hen. 

Landschaftsbild ▪ Das Landschaftsbild wird geprägt von den intensiv genutzten 
landwirtschaftlichen Flächen, der A 61 und westlich gelegenen 
Windenergieanlagen. 

Biologische Viel-
falt 

Bei einer Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung sind 
keine Veränderungen zu erwarten.  

Kultur- und Sach-
güter 

Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind nicht zu erwarten.  

FFH- und Vogel-
schutzgebiete 

FFH- und Vogelschutzgebiete sind nicht betroffen 
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 Übersicht über die wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsmöglich-
keiten und Angabe von Auswahlgründen im Hinblick auf die Umweltaus-
wirkungen  
Nutzungsalternativen 
Nutzungsalternativen wurden nicht geprüft, da das Projekt durch einen Vorha-
benträger initiiert wurde und somit keine Vorhabenalternativen zur Verfügung 
stehen. 
 
Standortalternativen 
Im Rahmen der vereinfachten raumordnerischen Prüfung wird eine Betrachtung 
alternativer Standorte erforderlich. Entsprechend den Anforderungen der SGD 
Süd erfolgt die Prüfung auf Ebene der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heß-
heim ohne Beschränkung auf die Förderkulisse gemäß EEG. Die Prüfung alter-
nativer Standorte erfolgt dabei auf Grundlage ihrer spezifischen Eignung (na-
turräumliche Eignung/Vorbelastung), aber auch durch Ausschluss von Flächen 
auf Grundlage vorliegender Restriktionen. 
 
Natürliche Eignung - Solare Energieeinstrahlung 
Die direkte solare Energieeinstrahlung im Verbandsgemeindegebiet zeigt sich 
gemäß den Angaben des Geologischen Landesamtes als weitgehend einheit-
lich. Sie beträgt überwiegend zwischen 700 und 750 kWh/m² im Jahr und ist 
damit im landesweiten Vergleich als hoch einzustufen. Grundsätzlich liegen so-
mit in Bezug auf die Lichtverhältnisse sehr günstige Rahmenbedingungen für 
pflanzliches Wachstum, aber auch für eine solare Energieerzeugung vor.  
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direkte solare Energieeinstrahlung in kWh/m². Aus: Aus: Landesamt für Geologie und Bergbau, 
Kartenviewer  
 
Im Ergebnis zeigt sich, dass aufgrund einer naturräumlichen Standorteignung 
keine Flächen benannt werden können, die gegenüber dem konkret geplanten 
Standort grundlegend geeigneter wären. 
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Standortprioritäten 
Der Leitfaden „Großflächige Solaranlagen im Freiraum – Leitfaden für die Be-
wertung aus raumordnerischer und landesplanerischer Sicht“ der SGD Süd 
vom Juni 2018 nennt für die Entwicklung von Solaranlagen Standortprioritäten 
im besiedelten Raum sowie im Freiraum. 
Die einzelnen im Leitfaden benannten Standortprioritäten werden im Folgenden 
in Bezug auf ihre Relevanz für den Bereich der Verbandsgemeinde Lambs-
heim-Heßheim beleuchtet: 
 
Im besiedelten Raum: 
1. Gebäude, insbesondere Dächer von großen gewerblichen und öffentli-

chen Bauten 
Bewertung: 
Freilandsolaranlagen stehen einer Nutzung von Gebäuden, insbesondere 
von Dächern von großen gewerblichen und öffentlichen Bauten, nicht ent-
gegen.  

 
2. Siedlungsbrachen, soweit sie nicht für höherrangige Nutzungen im Zuge 

der Innenentwicklung genutzt werden 
 Bewertung: 

Siedlungsbrachen, die nicht für höherrangige Nutzungen im Zuge der In-
nenentwicklung genutzt werden können, stehen in der Verbandsge-
meinde Lambsheim-Heßheim nicht zur Verfügung. 

 
3. versiegelte Flächen und gesicherte Altlastenflächen, sofern dies mit den 

bodenschutzrechtlichen Anforderungen vereinbar ist 
Bewertung: 
Versiegelte Flächen und gesicherte Altlastenflächen stehen in der Ver-
bandsgemeinde Lambsheim-Heßheim nicht zur Verfügung. 

 
4. Einrichtungen des Lärmschutzes, soweit Siedlungsstrukturen und Ver-

kehrsanlagen insbesondere durch Blendwirkungen in ihren jeweiligen 
Nutzungen nicht beeinträchtigt und bei Verkehrsanlagen insbesondere die 
Unterhaltungsarbeiten nicht behindert werden 

 Bewertung: 
Freilandsolaranlagen stehen einer Nutzung von Einrichtungen des Lärm-
schutzes nicht entgegen. Die in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heß-
heim vorhandenen Einrichtungen des Lärmschutzes stehen entlang der 
Autobahnen A 6 und A 61. Aufgrund geplanter Ausbaumaßnahmen an 
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diesen Verkehrswegen ist damit zu rechnen, dass die vorhandenen Lärm-
schutzeinrichtungen baulich verändert werden.  

 
Im Freiraum sind Flächen, die bereits eine hohe Vorbelastung aufweisen, 
grundsätzlich geeignet: 
 
1. Konversionsflächen mit hohem Versiegelungsgrad und ohne ökologische 

Funktion 
Bewertung 
Konversionsflächen mit hohem Versiegelungsgrad und ohne ökologische 
Funktion sind in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim nicht vor-
handen. 

 
2. Sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen im Außenbe-

reich 
 Bewertung 

Sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen im Außenbe-
reich sind in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim nicht vorhan-
den. 

 
3. Ertragsschwache, artenarme oder vorbelastete Acker- und Grünlandflä-

chen 
 Bewertung 

Seitens des Landesamts für Geologie und Bergbau wurden das Natürliche 
Ertragspotenzial und die Ackerzahlen landesweit ermittelt. Für die Ver-
bandsgemeinde Lambsheim-Heßheim ergeben sich dabei die besten Bö-
den auf den Riedelflächen westlich von Klein- und Großniedesheim bzw. 
nördlich von Heuchelheim und zwischen Lambsheim und Heßheim. Flä-
chen mit geringem Ertragspotenzial sind nur westlich von Lambsheim zwi-
schen Isenach und Fuchsbach mit den dortigen sandigen Böden anzutref-
fen. Diese Flächen sind jedoch als Natura2000-Flächen ausgewiesen und 
stehen daher für eine solare Energieerzeugung nicht zur Verfügung (vgl. 
Kapitel 4.3). 
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Natürliches Ertragspotential in der VG Lambsheim-Heßheim. Aus: Landesamt für Geo-
logie und Bergbau, Kartenviewer. (Anmerkung: Rebflächen sind nicht bewertet worden) 

 
4. Flächen im räumlichen Zusammenhang mit größeren Gewerbeansiedlun-

gen im Außenbereich 
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Bewertung 
Flächen im räumlichen Zusammenhang mit größeren Gewerbeansiedlun-
gen im Außenbereich sind in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heß-
heim nicht vorhanden. Die außerhalb des Deponiekörpers gelegenen Teil-
flächen des Deponiegeländes in Heßheim sind planungsrechtlich als Ge-
werbegebiet überplant. Die angrenzend an das Raiffeisengelände in Bein-
dersheim vorhandenen Freiflächen dienen als Vorbehaltsflächen für eine 
Betriebserweiterung. 

 
5. Flächen für die Windenergienutzung, sofern diese bereits mit Windkraft^

 anlagen belegt sind und die Windenergienutzung nicht unzulässig einge-
schränkt wird 
Bewertung 
Innerhalb des Verbandsgemeindegebiets bestehen insgesamt 14 Wind-
energieanlagen, davon 5 auf Gemarkung Großniedesheim, 4 auf Gemar-
kung Heuchelheim, 2 auf Gemarkung Kleinniedesheim und 3 auf Gemar-
kung Lambsheim. Die in den Flächennutzungsplänen ausgewiesenen 
„Flächen für Versorgungsanlagen – Windkraft“ sind mit den bestehenden 
Anlagen ausgeschöpft. 
Die Standorte der Windenergieanlagen auf den Gemarkungen Großnie-
desheim, Heuchelheim und Kleinniedesheim ergibt sich aus den Abbil-
dungen zur Lage des Vorhabens in Kapitel 2.  

 

  
 Windenergieanlagen nördlich von Lambsheim  
 
6. Deponien, sofern dies mit den abfallrechtlichen Anforderungen (z. B. 

Schutz der Deponieabdichtung), dem Sanierungserfordernis und den bau-
ordnungsrechtlichen Anforderungen (Standfestigkeit der baulichen Anla-
gen) vereinbar ist 



Ortsgemeinde Großniedesheim, Begründung zum Bebauungsplan "Solarpark im 
kleinen Nonnental"  Vorentwurf vom 08.04.2022 

 
 

 
Seite 47 

 

Bewertung 
Der Deponiekörper der Hausmülldeponie Heßheim wird – soweit er be-
reits rekultiviert wurde – bereits zur solaren Stromerzeugung genutzt. In-
sofern handelt es sich nicht mehr um eine verfügbare Flächenalternative. 

 
7. Flächen entlang von Autobahnen und großräumigen/überregionalen 

Schienenwegen bis zu einer Entfernung von 110 m, sofern insbesondere 
Belange des Naturschutzes und der Landwirtschaft sowie Sicherheitsas-
pekte nicht entgegenstehen. 
Bewertung 
Die Randflächen entlang der Autobahnen A 6 und A 61 stehen – soweit 
es sich nicht um Siedlungsflächen, Flächen in Überschwemmungsgebie-
ten oder sonstige Ausschlussflächen handelt (vgl. Kapitel 4.3) für eine so-
lare Energieerzeugung zur Verfügung. 

 
Ausschlussflächen für Photovoltaikanlagen 
Gemäß dem Leitfaden „Großflächige Solaranlagen im Freiraum – Leitfaden für 
die Bewertung aus raumordnerischer und landesplanerischer Sicht“ der SGD 
Süd vom Juni 2018 ist auf Grund entgegenstehender naturschutzrechtlicher 
Bestimmungen sowie der Vorgabe des LEP IV (Z 166 a) die Nutzung der So-
larenergie in den folgenden Bereichen grundsätzlich nicht möglich:  
• NATURA 2000-Gebiete (EU-Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete)  
• Gebiete, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung nach § 16 

LNatSchG als Schutzgebiet erfüllen  
• gesetzlich geschützte Biotope  
• geschützte flächenhafte Landschaftsbestandteile oder vergleichbare Schutz-

gebiete, Flächen bzw. Elemente des Biotopverbundes  
• Kernzonen und Rahmenbereiche der UNESCO-Welterbegebiete „Oberes 

Mittelrheintal“ und „Obergermanisch-Raetischer Limes“ 
 
Im Bereich der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim ergibt sich damit als 
relevante Ausschlussfläche nur das Vogelschutzgebiet 6514-401 Haardtrand 
im Bereich westlich Lambsheims. Ansonsten sind im Bereich der Verbandsge-
meinde Lambsheim-Heßheim nur kleinflächige naturschutzrechtliche Unter-
schutzstellungen gegeben. 
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Detailausschnitt Vogelschutzgebiet im Bereich westlich Lambsheims. Aus: www.natur-
schutz.rlp.de 
 
Überschwemmungsgebiete sind zwar im „Leitfaden“ der SGD Süd nicht als 
Ausschlussgebiete benannt, sind aber dennoch auf Grund der wasserrechtli-
chen Bestimmungen als solche zu betrachten, da einerseits in Überschwem-
mungsgebieten bauliche Anlagen regelmäßig unzulässig sind und andererseits 
Schadenspotenziale im Hochwasserfall zu mindern sind.  
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Durch Rechtsverordnung ausgewiesene Überschwemmungsgebiete in der Verbandsgemeinde 
Lambsheim-Heßheim 
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Ebenso als Ausschlussflächen zu betrachten sind bestehende und geplante 
Siedlungsflächen (einschließlich eines angemessenen Abstandskorridors), De-
ponieflächen, Vorranggebiete für den Rohstoffabbau und Rohstoffabbauflä-
chen. 
 
Restriktionsärmere Flächen 
Flächen außerhalb regionaler Grünzüge bzw. von Grünzäsuren 
Innerhalb der VG Lambsheim-Heßheim sind nahezu alle Flächen, die nicht be-
reits als Siedlungsflächen in Bestand oder Planung ausgewiesen sind, als Re-
gionaler Grünzug oder als Grünzäsur ausgewiesen. Einzig die Flächen nördlich 
und östlich von Heuchelheim sind nicht von einem Regionalen Grünzug um-
fasst.  

    
Ausschnitt aus dem einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar  
 

 

 

 

 

Ausschnitt aus dem einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar  
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Flächen außerhalb von Vorranggebieten für die Landwirtschaft 
In der VG Lambsheim-Heßheim sind annähernd alle Flächen  
• außerhalb bestehender oder geplanter Siedlungsflächen 
• außerhalb der Überschwemmungsgebiete (Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 

für den vorbeugenden Hochwasserschutz)  
• außerhalb von Deponieflächen oder von Vorranggebieten für den Rohstoff-

abbau 
als Vorrangfläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
Die genannten Flächen sind gemäß Kapitel 4.3 – mit Ausnahme der Vorbe-
haltsgebiete für den Hochwasserschutz - als Ausschlussflächen zu betrachten. 
Bei den Vorbehaltsgebieten für den Hochwasserschutz handelt es sich um Flä-
chen, die zwar außerhalb gesetzlicher Überschwemmungsgebiete liegen, bei 
denen aber bei extremen Hochwasserereignissen dennoch eine Überschwem-
mungsgefährdung besteht.  
Sofern auch Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz als ungeeignete Flä-
chen für Freiland-Solaranlagen angesehen werden, bestehen keine Flächenal-
ternativen außerhalb von Vorranggebieten für die Landwirtschaft.  
 
Zusammenfassung der Alternativenprüfung 
Die Alternativenprüfung ergibt, dass weder aufgrund einer naturräumlichen 
Standorteignung noch aufgrund gegebener Vorbelastungen Flächen benannt 
werden können, die gegenüber dem konkret geplanten Standort grundlegend 
geeigneter wären. 
Jedoch bestehen eine Vielzahl weiterer Flächen, die grundsätzlich als gleich-
wertig geeignet betrachtet werden können. Daher werden standortgebundene 
Einzelkriterien für die Begründung der Flächenauswahl maßgebend. Eine Nut-
zung der geplanten Fläche durch eine Freiland-Solaranlage schließt zudem 
eine Nutzung anderer Flächen nicht aus. 
Im vorliegenden Fall spricht für die Fläche: 
• die Lage innerhalb bzw. angrenzend an eine im Flächennutzungsplan aus-

gewiesenen „Flächen für Versorgungsanlagen – Windkraft“, die auch durch 
Windenergieanlagen umfänglich genutzt ist 

• die Lage innerhalb eines 200 m-breiten Abstandsstreifens zur Autobahn A 61 
• die bestehende Flächenverfügbarkeit 
• die Betroffenheit nur eines einzigen Flurstücks. 
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10.6. Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung  

 Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
Auswirkungen auf die Fläche und den Boden 
Durch den Bebauungsplan werden bisher intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Flächen betroffen. 
Es kommt es zu einer vollständigen Versiegelung von bis zu 500 m². Mit der 
Versiegelung gehen die natürlichen Bodenfunktionen (natürliche Bodenfrucht-
barkeit, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Filter und Puffer für Schadstoffe, 
Standort für die natürliche Vegetation) vollständig verloren.  
Weitere 26.060 m² können durch Photovoltaikmodule überdeckt werden. Hier-
durch ergeben sich grundlegende Veränderungen der Licht- und Wasserver-
hältnisse, jedoch kein Verlust der natürlichen Bodenstrukturen. Insbesondere 
bleibt – wie die Erfahrungen aus realisierten Freiland-Photovoltaik-Anlagen zei-
gen – die Funktion als Standort für Pflanzen erhalten. 
Neben der unmittelbaren Flächeninanspruchnahme ist im Rahmen der Errich-
tung der Anlagen von einer Befahrung der Flächen mit Baufahrzeugen auszu-
gehen. Die hierdurch zu erwartende Bodenverdichtung entspricht jedoch der 
Bodenverdichtung, die auch im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung durch 
ein Befahren mit Traktoren entsteht. 
 
Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere 
Die Planung führt zu einer Umwandlung von Ackerflächen in Wiesen- und 
Randeingrünungsflächen. Durch die vorgesehenen Aufständerung der Modulti-
sche bleiben die Flächen unterhalb der Module als Lebensräume erhalten.  
Der Lebensraumverlust im engeren Sinne beschränkt sich auf den dauerhaft 
versiegelten Bereich der Trafostation.  
Für die übrigen Flächen kann von einer deutlichen Aufwertung der Lebens-
raumeignung gegenüber der bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nut-
zung ausgegangen werden, zumal keine Düngung und kein Pflanzenschutzmit-
teleinsatz mehr erfolgen werden. Die Mahd erfolgt nur 2 x jährlich, so dass – in 
Verbindung mit der Einzäunung – ein geschützter Rückzugsraum für Arten der 
Feldflur entsteht.  
 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 
Durch die geplanten Maßnahmen gehen bis zu 500 m² offener Boden als Ver-
sickerungsfläche sowie als Wasserspeicher verloren. Da das anfallende Nie-
derschlagswasser innerhalb der Flächen zur Versickerung gebracht werden 
soll, bleibt die Funktion der Grundwasserneubildung erhalten.  
Durch die Aufständerung der Modultische können schädliche Auswirkungen 
des geplanten Vorhabens hinsichtlich des Oberflächenabflusses und der 
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Grundwasserneubildung nicht nur vermieden werden; durch eine dauerhafte 
Vegetationsbedeckung ist vielmehr gegenüber der bisherigen landwirtschaftli-
chen Nutzung von einer verbesserten Wasserrückhaltung im Gebiet, einem ver-
minderten oberflächigen Abfluss und einer Minderung der Erosionsgefährdung 
auszugehen.   
Die Aufgabe der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung verringert die anthro-
pogenen Einträge von Nähr- und Schadstoffen in den Boden bzw. das Grund-
wasser. 
 
Auswirkungen auf Luft und Klima 
Durch die Planung kommt es zu einer Überdeckung bislang offener Bodenflä-
chen durch Versiegelung in der Größenordnung von maximal 500 m² und durch 
Verschattung in einer Größenordnung von maximal 26.060 m².  
Aufgrund der großen Distanz zum Siedlungskörper kommt diese jedoch nur be-
dingt der Durchlüftung der Siedlungsbereiche von Großniedesheim zugute. Zu-
dem führt die angrenzende Autobahn zur Anreicherung von Luftschadstoffen 
im Plangebiet. Mess- oder spürbare Auswirkungen auf das Siedlungsklima in 
der Ortslage sind nicht zu erwarten. 
 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
Das Landschaftsbild wird maßgebend geprägt von den intensiv genutzten land-
wirtschaftlichen Flächen und der A 61. Bis auf die teilweise von Gehölzen be-
standene Böschung der Autobahn, befinden sich keine Grünstrukturen im Pla-
nungsgebiet. Die Fläche ist somit eine ausgeräumte Agrarfluren ohne glie-
dernde Elemente. 
Weiterhin ist das Landschaftsbild geprägt von den östlich und westlich gelege-
nen Windenergieanlagen.  
Das Landschaftsbild weist demnach nur einen äußerst geringen Grad an Na-
türlichkeit auf und wird durch das Vorhaben zusätzlich belastet. 
Geringe Verbesserungen für das Landschaftsbild ergeben sich durch die vor-
gesehenen Randeingrünungen Richtung Norden, Osten und Süden. Diese Ge-
hölzstreifen führen zu einer weitergehenden Gliederung der offenen Landschaft 
sowie zu einem Sichtschutz gegenüber den Photovoltaikmodulen.  
 

 Auswirkungen auf den Menschen 
Durch die Planung ist nicht mit relevanten Auswirkungen auf den Menschen zu 
rechnen, da den Flächen des Planungsgebiets bereits bislang keine Erholungs-
eignung zukommt und die beabsichtigte Flächennutzung keine Immissionen 
auslöst. 
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Einzig denkbare relevante Auswirkungen auf den Menschen können sich durch 
Blendungen ergeben. Betroffen hiervon kann der Verkehr auf der Autobahn, 
westlich des Plangebiets sein. 
Zur Prüfung möglicher Blendwirkungen wurde ein Fachgutachten eingeholt 
(Blendgutachten für die Solaranlage Großniedesheim (Rheinland-Pfalz), erstellt 
durch TÜV Rheinland Solar GmbH, Februar 2022). Dieses Gutachten kommt 
zu dem Ergebnis, dass von Ende Januar bis Mitte November theoretisch Son-
nenlicht-Reflexionen an den PV-Modulen der Anlage Großniedesheim in Rich-
tung der Autobahn in Kopfhöhe eines Fahrzeugführers am frühen Morgen für 
eine Zeitdauer von maximal 60 Minuten möglich sind.  
Die Winkelberechnung ergab, dass die berechneten Sonnenlicht-Reflexionen 
der PV zu keiner Zeit im Jahr im zu schützenden Gesichtsfeld eines Fahrzeug-
führers auf der BAB 61 auftreffen können. Die Reflexionen erreichen die Fahr-
bahn seitlich. Die minimale Winkeldifferenz zur Bewegungsrichtung wurde in 
Fahrtrichtung Nord mit 78° und in Fahrtrichtung Süd mit 51° ermittelt. Es wurden 
somit keine Reflexionen mit einem Risiko für eine physiologische Blendung von 
Verkehrsteilnehmern mit verbundener möglicher Herabsetzung der Sehleistung 
festgestellt.  
Zusammenfassend ergibt sich, dass der Bau der PV-Freilandanlage keinen ne-
gativen Effekt auf die Sicherheit des Straßenverkehrs auf der vorbeiführenden 
BAB 61 haben wird. 
 

 Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 
Sachgüter sind von der Planung nicht betroffen. 
In Bezug auf archäologische Fundstellen geht die Generaldirektion Kulturelles 
Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, gemäß Schreiben vom 
12.10.2021 nicht davon aus, dass das geplante Vorhaben die kartierte archäo-
logische Fundstelle berührt. Insofern bestehen seitens der Generaldirektion 
Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie gegen die Pla-
nung keine Bedenken. 
 

10.7. Weitere Belange des Umweltschutzes 
 Technischer Umweltschutz (Abfall, Abwasser, eingesetzte Stoffe) 
Im Bereich der geplanten Vorhaben ist durch den Betrieb nicht mit einem Auf-
kommen von Abfälle zu rechnen. Im Rahmen der Baumaßnahme werden sich 
allenfalls geringfügige Abfallmengen überwiegend in Form von Verpackungen 
oder Resten typischer Baumaterialien ergeben. 
Neuzeitliche Photovoltaikmodule weisen keine relevante Schadstoffbelastung 
mehr auf, so dass sie nach Ablauf ihrer Nutzungszeit bzw. bei einer möglichen 
Beschädigung ohne weiteres entsorgt werden können. 
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Mit Umsetzung des Vorhabens entsteht keine Nutzung mit Schmutzwasserauf-
kommen.  
Es ist nicht anzunehmen, dass Stoffe mit einem relevanten gefährdungspoten-
zial für die Umwelt zum Einsatz kommen werden. Nähere Angaben hierzu kön-
nen auf Ebene des Bebauungsplans jedoch nicht getroffen werden. 

 
 Energie 
Mit Umsetzung des Vorhabens ist mit einem Ertrag von ca. 1.130 kWh/kWp 
Strom pro Jahr zu rechnen. 
 

10.8. Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung oder zum Ausgleich der 
nachteiligen Wirkungen 

 Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung oder zum Ausgleich von Ein-
griffen in Natur und Landschaft 
Zur Minderung und zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft werden 
innerhalb des Plangebiets verschiedene Maßnahmen festgesetzt: 
• Die maximal zulässige Versiegelung im Sinne eines dauerhaften Verlustes 

des natürlichen Bodens wird auf 500 m² begrenzt.  
• Die durch Photovoltaikmodule überdeckte Fläche wird auf maximal 0,4 der 

Fläche des Sondergebiets begrenzt. 
• Durch die Festsetzung einer 5 m breiten Randeingrünung Richtung Osten 

und Süden sowie einer 8 m breiten Randeingrünung Richtung Norden in 
Form einer Feldhecke mit einem Strauch je 2 m², findet eine Eingrünung 
der Betriebsflächen statt. Die Breiten der Randeingrünungsflächen berück-
sichtigen dabei, dass Richtung Osten und Süden Wirtschaftswege an das 
Planungsgebiet anschließen, so dass dort die nachbarrechtlichen Abstand-
serfordernisse nicht zum Tragen kommen. Ungeachtet dessen ist auch ent-
lang von Wirtschaftswegen das Lichtraumprofil frei zu halten. 
Richtung Westen übernimmt das bestehende Gehölz entlang der Autobahn 
die Funktion der Randeingrünung. 

• Die Fläche unterhalb der Solarmodule sowie die Fläche zwischen den So-
larmodulen ist als extensive Wiesenfläche anzulegen. Vorzusehen ist eine 
Umwandlung der Ackerflächen in mehrjährige Blühwiesen, die mit autoch-
thonem Saatgut für Feldraine und Säume aus dem Ursprungsgebiet „Ober-
rheingraben mit Saarpfälzer Bergland“ angesät werden müssen. Hierdurch 
kommt es einerseits zu einer Entlastung des Bodens von Einträgen von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln. Andererseits erfolgt eine erhebliche 
Aufwertung der Fläche als Lebensraum für Arten der Kulturlandschaft. 

• Das Niederschlagswasser ist breitflächig über die belebte Bodenzone zu 
versickern. 
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 Maßnahmen zum Immissionsschutz 
Maßnahmen zum Immissionsschutz sind nicht erforderlich. 
 

10.9. Zusätzliche Angaben 
 Abfallerzeugung, -beseitigung und –verwertung 
Bei der Planung handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan für eine 
Photovoltaikanlage. Es ist nicht mit einer relevanten Abfallerzeugung zu erwar-
ten.  
 

 Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klima-
wandels 
Trotz einer bereits über Jahrzehnte andauernder Forschung zum anthropogen 
induzierten Klimawandel können die genauen, innerhalb der kommenden Jahr-
zehnte zu erwartenden Folgen des Klimawandels auf globaler sowie auf klein-
räumlicher Ebene bisher nicht abschließend oder eindeutig prognostiziert wer-
den. 
Einig sind sich die Prognosen für Deutschland in Bezug auf die Erwartung einer 
grundsätzlich höheren Durchschnittstemperatur, die sich insbesondere in wär-
meren Wintern, längeren sommerlichen Hitzeperioden und einer Verschiebung 
der jährlichen Niederschläge hin zu feuchteren Wintern und trockeneren Som-
mern zeigt. Die Zahl der Extremwetterlagen wie Stürme, Hagel, unwetterartige 
Gewitter, kleinräumliche Starkregen und im Vergleich zur Durchschnittstempe-
ratur strenger winterlicher Kälteeinbrüche wird voraussichtlich weiter zuneh-
men. 
Die geplante Photovoltaikanlage weist aufgrund ihrer Lage abseits von Gewäs-
sern keine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels in 
Bezug auf Starkregenereignisse und den damit verbundenen Hochwasserge-
fahren auf.  
Möglicherweise stärkere Beanspruchung der baulichen Anlage durch Extrem-
wetterlagen wie Stürme, Schneelast oder Starkregen sind von dem Vorhaben-
träger zu berücksichtigen.  

 
 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Um-
welt 
Aufgrund der vorgesehenen Nutzung einer Photovoltaikanlage und der Lage im 
Außenbereich mit Abstand zur Wohnbebauung ist mit keinen Risiken für die 
menschliche Gesundheit zu rechnen. Durch die Nähe zu einer Autobahn besitzt 
das Plangebiet keine relevante Bedeutung für die Erholung.  
Archäologischen Strukturen werden durch die Umsetzung der Planung nach 
Einschätzung der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolo-
gie, nicht beeinträchtigt werden. 
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 Kumulationswirkungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbar-
ter Plangebiete. 
Im Umfeld des Planungsgebiets sind keine sonstigen Vorhaben mit Umweltaus-
wirkungen bekannt. Insofern ist nicht von Kumulationswirkungen auszugehen. 
 

 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren 
Die Bestandsaufnahme und –analyse der Umweltsituation im Bereich des Plan-
gebietes erfolgte mittels Ortsbegehung und Recherchen einschlägiger Fachli-
teratur und –gesetze.  
 

 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Aufga-
ben aufgetreten sind, technische Lücken oder fehlende Kenntnisse 
Bei der Zusammenstellung der Unterlagen sind keine Schwierigkeiten aufgetre-
ten. Technische Lücken oder fehlende Kenntnisse, die in Hinblick auf die in der 
Bauleitplanung relevanten Belange maßgebend wären, haben sich nicht erge-
ben.  
 

 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 
der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt  
Entsprechend § 4 c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen durch 
die Gemeinde zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen festzustellen und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnah-
men zu ergreifen. Unvorhergesehen sind Auswirkungen, wenn sie nach Art 
und/oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren.  
Die Gemeinde erhält gemäß § 4 Abs. 3 BauGB Informationen von Fachbehör-
den, die durch ihre bestehenden Überwachungssysteme unerwartete Auswir-
kungen überprüfen. Somit erfolgt bereits eine fachbezogene Überwachung der 
möglichen Umweltauswirkungen, die die Gemeinde als Grundlage ihrer Ana-
lyse der Umweltauswirkungen aufgrund der Umsetzung des Bebauungsplans 
heranziehen kann. Eine eigene Bestanderhebung der fachbezogenen Umwelt-
auswirkungen ist somit nicht erforderlich.  
 

 Referenzliste der Quellen, die im Rahmen des Umweltberichts herangezo-
gen wurden 
Im Rahmen des Umweltberichts wurden – neben eigenen Begehungen des 
Plangebiets und eigenen Einschätzungen - folgende Quellen herangezogen: 
• Landesinformation der Naturschutzverwaltung (Lanis; aufgerufen unter: 

http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php 
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• Geoportal Wasser des Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten, aufgerufen unter: http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is 
/2025/ 

• Geologisches Landesamt Rheinland-Pfalz, „Bodenkarte von Rheinland-
Pfalz 1:25.000 Blatt 6415 Grünstadt-Ost“, Mainz, 1986 

• Blendgutachten für die Solaranlage Großniedesheim (Rheinland-Pfalz), 
erstellt durch TÜV Rheinland Solar GmbH, Februar 2022 

(….wird nach Vorlage eines artenschutzrechtlichen Gutachtens ergänzt ….) 
 

10.10. Allgemein verständliche Zusammenfassung des Umweltberichts 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient insbesondere der planungsrechtli-
chen Vorbereitung des Baus einer Freilandphotovoltaikanlage auf einer Fläche 
östlich der Autobahn A 61 auf einer Fläche von ca. 6,6  ha. 
Betroffen von der Planung ist eine bislang intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Fläche.  
Um mögliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft analysieren zu 
können, wurden Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter untersucht. 
Dabei zeigt sich, dass grundlegende nachteilige Auswirkungen nicht zu erwar-
ten sind. Vielmehr ist in Bezug auf die Eingriffe in den Boden, in den Wasser-
haushalt und in das Arten- und Biotoppotenzial von einem Ausgleich auszuge-
hen. Ein Ausgleich der Eingriffe in das Landschaftsbild ergibt sich jedoch nicht.  
Das Vorhaben selbst löst keine Immissionen aus. Nachteilige Auswirkungen auf 
archäologischen Strukturen im Untergrund sind ebenfalls nicht zu erwarten. 
 

11. ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 
11.1. Zielsetzung der Planung 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient insbesondere der planungsrechtli-
chen Vorbereitung des Baus einer Freilandphotovoltaikanlage auf einer Fläche 
von ca. 6 ha westlich des Siedlungskörpers Kleinniesheims auf der Gemarkung 
Großniedesheim unmittelbar östlich der Autobahn A 61. 
Planerische Zielsetzung der Gemeinde für die Aufstellung des Bebauungsplans 
ist insbesondere die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für die Er-
richtung der geplanten Photovoltaik-Anlage entsprechend den Anforderungen 
des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes. 
 

11.2. Berücksichtigung der Umweltbelange 
Die Umweltbelange sind im Planungsverfahren durch eine Erhebung des der-
zeitigen Zustands von Natur und Landschaft, eine Erfassung der durch die Pla-
nung zu erwartenden Eingriffe und eine Regelung der zum Ausgleich dieser 
Eingriffe erforderlichen Maßnahmen berücksichtigt. 
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11.3. Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

… wird im weiteren Verfahren ergänzt 
 

11.4. Geprüfte anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Nutzungsalternativen wurden nicht geprüft, da das Projekt durch einen Vorha-
benträger initiiert wurde und somit keine Vorhabenalternativen zur Verfügung 
stehen. 
 
Im Rahmen der vereinfachten raumordnerischen Prüfung wird eine Betrachtung 
alternativer Standorte erforderlich. Entsprechend den Anforderungen der SGD 
Süd erfolgt die Prüfung auf Ebene der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heß-
heim ohne Beschränkung auf die Förderkulisse gemäß EEG. Die Prüfung alter-
nativer Standorte erfolgt dabei auf Grundlage ihrer spezifischen Eignung (na-
turräumliche Eignung/Vorbelastung), aber auch durch Ausschluss von Flächen 
auf Grundlage vorliegender Restriktionen. 
Die Alternativenprüfung ergibt, dass weder aufgrund einer naturräumlichen 
Standorteignung noch aufgrund gegebener Vorbelastungen Flächen benannt 
werden können, die gegenüber dem konkret geplanten Standort grundlegend 
geeigneter wären. 
Jedoch bestehen eine Vielzahl weiterer Flächen, die grundsätzlich als gleich-
wertig geeignet betrachtet werden können. Daher werden standortgebundene 
Einzelkriterien für die Begründung der Flächenauswahl maßgebend. Eine Nut-
zung der geplanten Fläche durch eine Freiland-Solaranlage schließt zudem 
eine Nutzung anderer Flächen nicht aus. 
Im vorliegenden Fall spricht für die Fläche: 
• die Lage innerhalb bzw. angrenzend an eine im Flächennutzungsplan aus-

gewiesenen „Flächen für Versorgungsanlagen – Windkraft“, die auch durch 
Windenergieanlagen umfänglich genutzt ist 

• die Lage innerhalb eines 200 m-breiten Abstandsstreifens zur Autobahn A 61 
• die bestehende Flächenverfügbarkeit 
• die Betroffenheit nur eines einzigen Flurstücks  
• die Nähe zu Versorgungsleitungen. 
 
Großniedesheim, den ....................... 
 
........................... 
(Michael Walther) 
Ortsbürgermeister  
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Verfahrensvermerke 
 

1.)  Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB  
2.)  Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-

schlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
3.)  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB von 
                      bis 
4.)  Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
 Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 und Abstimmung der Planung mit den Nachbarge- 
 meinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB von 

bis 
5.)  Über die während dieser Beteiligungsschritte einge-

gangenen Stellungnahmen mit Anregungen wurde in 
der Sitzung am 
abgewogen und entschieden. 

6.) Beschluss über die öffentliche Auslegung des Plan-
entwurfs gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und über die (re-
guläre) Behörden- und TÖB-Beteiligung gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB 

6.1.)  Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB 

6.2.) Öffentliche Auslegung des Planentwurfes mit den 
textlichen Festsetzungen, der Begründung und Stel-
lungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB von 

bis 
6.3.)  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB von 
bis 

6.4.) Über die während dieser Beteiligungsschritte einge-
gangenen Stellungnahmen mit Anregungen wurde in 
der Sitzung am 
abgewogen und entschieden. 

7.) Beschluss über den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 24 GemO 
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8.) Genehmigungsvermerk der Kreisverwaltung gemäß § 10 Abs. 2 BauGB 

 

 

 

 

 

9.) Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt und zur Veröffentlichung im Amts-

blatt freigegeben. 

 Großniedesheim, den  

 

 

 

 ________________________________________ 

 Michael Walther 

 Ortsbürgermeister 

 

10.) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB am 

 

 _____________ 

 

 tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

  

 Großniedesheim, den  

 

 

 

 ________________________________________ 

 Michael Walther 

 Ortsbürgermeister 

 


